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1 Allgemeines und Aufgabenstellung:

1 .1 Voraussetzung:

Das Schätzgutachter! ist in seiner Gänze für die Aussage­
kraft des Schätzwertes zu lesen. Die Schätzung ist nur im 
Rahmen des vereinbarten Zwecks zu verwenden.
Das Schätzgutachten ist kein Baugutachten und es werden 
im Rahmen der Befundaufnahme keine fachspezifischen 
Prüfungen, wie Messungen, Druckproben, Standprüfungen, 
Sicherheitsprüfungen etc., durchgeführt. Sofern sich keine 
augenscheinlichen wertbeeinflussenden Umstände zeigen, 
können derartige Mängel nicht in die Schätzung einfließen. 
Schadenersatzansprüche aus solchen Gründen werden aus­
geschlossen.
Es wird davon ausgegangen und es ist der Schätzung unter­
stellt, dass von Auftraggeberseite und sämtlichen Beteiligten 
alle relevanten Umstände, von welchen sie Kenntnis haben 
bzw. Kenntnis haben müssten, mitgeteilt wurde.

1.2 Auftraggeber:

Herr Rechtsanwalt 
Dr. Robert Klein 
Spiegelgasse 10 
1010 Wien

Als Insolvenzverwalter im Insolvenzverfahren „Engerthstraße 
169 GmbH & Co GmbH" GZ 59 S 1 33/25b anhängig beim 
Handelsgericht Wien

1.3 Auftrag:

Erstattung von Befund und Gutachten über den Verkehrswert 
des Wohnungseigentum TOP 1 mit der Adresse 1200 Wien, 
Karajangasse 19 mit der Grundbucheinlagezahl 3895 einge­
tragen unter der B-LNR 43 inneliegend der Katastralge­
meinde 01620 (Brigittenau).
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1.4 Objekt:

Wohnung samt Garten im Wohnungseigentum

1.5 Zweck:

Wertermittlung im Rahmen des Insolvenzverfahrens „En-
gerthstraße 169 GmbH & Co GmbH“ anhängig beim Han­
delsgericht Wien unter der Gerichtszahl 59 S 1 33/25b.

1.6 Rechtliche Grundlagen:

Das Gutachten ist im Sinne der entsprechenden Gesetze, 
Normen, Empfehlungen und in Anlehnung an diverse Litera­
tur erstellt. Bei der Gutachtenserstellung fanden die Inhalte 
und Bestimmungen des Liegenschaftsbewertungsgesetzes -
LBG 1992 (BGBL 150), jene der ÖNORM B1802 v. Juli 2019, 
die des Buches „Liegenschaftsbewertung“ von Heimo Krane-
Witter sowie des Buches „Die Nutzungsdauer von Gebäuden, 
baulichen Anlagen, gebäudetechnischen Anlagen und Bau­
teilen" von Seiser + Seiser, ebenso wie anderer Fachliteratur 
Berücksichtigung. Die angeführten Definitionen sind eine 
Darstellung aus diesen Schriftwerken.

1.7 Definition „Verkehrswert“:

Der Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung 
der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für 
sie erzielt werden kann. Die besondere Vorliebe und andere 
ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei der 
Ermittlung des Verkehrs wertes außer Betracht zu bleiben. 
LS.d. §2 Abs.2 u 3 Art. I LBG (Liegenschaftsbewertungsge­
setz, BGBl. Nr. 150/1992)

Laut ÖNORM wird der Verkehrswert definiert als:
Preis, der bei einer Veräußerung der Liegenschaft im redli­
chen Geschäftsverkehr üblicherweise erzielt werden kann.
Der Verkehrswert entspricht inhaltlich und per Definition dem 
Marktwert.
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1,8 Definition „Marktwert:

Als Marktwert (§ 103 Z, 10 lit F BWG) gilt „der Preis, zu dem 
die Immobilie im Rahmen eines privaten Vertrages zwischen 
einem verkaufsbereiten Verkäufer und einem unabhängigen 
Käufer zum Zeitpunkt der Schätzung verkauft werden 
könnte, wobei die Annahme zugrunde gelegt wird, dass die 
Immobilie öffentlich auf dem Markt angeboten wird, dass die 
Marktbedingungen eine ordnungsgemäße Veräußerung er­
möglichen und dass für die Aushandlung des Verkaufs ein im 
Hinblick auf die Art der Immobilie normaler Zeitraum zur Ver­
fügung steht“ (BGBl. I Nr. 2/2001)
Der Marktwert entspricht inhaltlich und per Definition dem 
Verkehrswert.

1.9 Gegenüberstellung „Verkehrswert - Markt­
wert“:

Die Bezeichnungen Marktwert und Verkehrswert bedeuten 
inhaltlich eine idente Wertbeimessung der Sache Immobilie.

1.10 Definition „Restnutzungsdauer“:

Bei der Einschätzung der Restnutzungsdauer ist zu berück­
sichtigen, dass, neben dem reinen technischen Verschleiß, 
der Konstruktionsstil, die Auslegung, die Versorgungseinrich­
tungen sowie die Raumeinteilungen für den Benutzer im Ver­
hältnis zu modernen Strukturen ebenso an Wert verlieren. 
Die Restnutzungsdauer ist die nach Ablauf einer bestimmten 
Zeit noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes. 
Dabei ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer eines Wirt­
schaftsgutes zu berücksichtigen, welche im Allgemeinen der 
Zeitraum ist, in dem dieses Wirtschaftsgut voraussichtlich 
seiner Zweckbestimmung nach genutzt werden kann. Die 
Restnutzungsdauer wird ab dem Stichtag gezählt.
Auf der Einschätzung der Restnutzungsdauer beruhen die 
Abschläge zur Ermittlung des Bauzeitwertes.
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1.11 Grundstücksreserve:

Eventuelle Grundstücksreserven wären definiert durch Dach-
geschoßausbau, Aufstockung, Zu- und Vorbauten sind nur 
mit ungefähren Ausmaßen angegeben und sind nicht unbe­
dingt, sondern nur mit hoher Wahrscheinlichkeit, realisierbar. 
Exakte Angaben und daraus resultierende Ansätze sind nur 
durch eine entsprechende Studie, einer baurechtlichen Ab­
klärung, sowie dem Ausschließen sonstiger vereitelnder Be­
stands- oder Nutzungsrechte zu tätigen. Eine derart qualita­
tive Prüfung (Machbarkeitsstudie mit Rechts- und Negativ­
prüfung) wurde nicht in Auftrag gegeben und auch nicht 
durchgeführt. Ein Schadenersatzanspruch wird aus diesem 
Titel ausgeschlossen.

1.12 Wert der Einrichtung:

Als Einrichtungen werden nur die mit dem Mauerwerk fest 
verbundenen Sanitärgegenstände sowie die Haustechnik be­
rücksichtigt. Einbaumöbel und spezielle Ausstattungen sind 
in der Bewertung nicht berücksichtigt.
Die Kücheneinrichtung ist keine mit dem Gebäude fest ver­
bundene Einrichtung. Diese kann jedoch im Verkaufsfalle, 
wenn sie dem Geschmack des Käufers entspricht, einen 
Wert darstellen.
Die Höhe dieses Wertes ist im Verhältnis zum Gesamtwert 
der Liegenschaft gering und meistens in der Bandbreite des 
Schätzwertes enthalten.

1.13 Umsatzsteuer:

In den angesetzten Bauwerten ist die Umsatzsteuer bei ei­
nem Endverbraucherobjekt (Eigentümer für die Befriedigung 
der persönlichen Wohnbedürfnisse) enthalten und bei ge­
werblich genutzten Objekten nicht enthalten.
Es kann bei Abverkäufen zu Vorsteuerkorrekturen führen. 
Dies ist in den Ansätzen und Werteinschätzungen nicht bein­
haltet.
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1.14 Definition - Herstellungswert, Herstellungs­
kosten:

Der Herstellungswert ist jener Betrag zu dem ein gleicharti­
ges Bauwerk errichtet werden kann, welches von jedermann 
zur gleichen Nutzung wie das zu Bewertende oder zu einem 
äquivalenten Gebrauch verwendet werden kann. Der Her­
stellungswert muss daher nicht den Kosten entsprechen, mit 
denen das Gebäude in kongruenter Weise nochmals errich­
tet werden kann. Der Herstellungswert ist aber ein Neuher­
stellungswert (=Neubauwert) und wird mit aktuellen Kostens­
ätzen berechnet.

1.15 Rendite - Kenngröße und Zielgröße (Target):

1.15.1 Definition:
Die Rendite (Bruttoanfangsrendite) ist definiert als jener Pro­
zentsatz, welchen der Nettoertrag (Nettomiete, Nettomiet­
zins) im Verhältnis zum Marktwert (Basis mit 100%) hat

1.15.2 Wertigkeit der Aussage:
Für neue Ertragsobjekte:
Für neue Ertragsobjekte ist dies eine wichtige Kenngröße. 
Die Voraussetzung ist eine Bebauung mit einem neuen, an­
nähernd optimalen Gebäude mit annähernder Vollvermie­
tung.
Für alle anderen Objekte:
Für alle anderen Objekte hat die Angabe der Rendite nur 
eine bedingte Aussage. Auf jeden Fall hat der entschei­
dungstheoretische Ansatz „Rendite" für eine Investition nur 
eine bedingte Aussage.
Zur Erklärung: Die Rendite berücksichtigt nur tatsächliche 
und fiktiv angesetzte Einnahmen. Entwicklungspotentiale, 
wie Grundreserve und unter dem Marktniveau vermietete 
(underrented) Objekte, sind in der angegebenen Rendite 
nicht berücksichtigt. Sämtliche Renditen aus Marktverglei­
chen beziehen sich auf neue Objekte, oder Objekte mit aus­
reichender Nutzungs- bzw. Restnutzungsdauer. Grundreser­
ven könnten mit einer Marktwertschätzung in Form des Resi­
dualverfahrens gerechnet werden. Dabei können Impondera-
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bilien aus Nutzungsrechten, dem Mietrechtsgesetz, Anrainer­
stellungen etc. nach wie vor nur in geschätzter Form aufge­
nommen werden.

1 . 1 6 Rechenmodus:

Die Berechnungen erfolgen auf mehrere Dezimalstellen ge­
nau. Im Wesen einer Schätzung ist es begründet, dass die 
Angaben von Ergebnissen auch in gerundeter Form erfolgen. 
Bei der Verwendung von Zwischenergebnissen zur weiteren 
Berechnung werden jeweils die genauen Werte (inklusive al­
ler Dezimalen) herangezogen. Die Angaben in den Rechen­
tabellen werden auf zwei Dezimalstellen gerundet Daher 
können beim händischen Nachrechnen von einzelnen Re­
chenschritten (mit den so gerundeten Werten) sich Run­
dungsfehler ergeben. Diese sind in ihrer Wertigkeit vernach­
lässigbar und beeinflussen den zu ermittelnden Wert nicht.

1.17 Abkürzungen:

Auflistungen von Abkürzungen, welche im Gutachten vor­
kommen können und fachspezifische Ausdrücke darstellen.

A2 LNR Grundbuchabteilung A2 laufende Num­
mer

B LNR 
BGBL 
BGF 
BGFL 
BRI 
BWG 
C LNR 
DKM 
EZ 
FF 
GB 
Gew. ND 
GND 
GRST-NR 
HNF 
HSL 
ImmolnvFG

Grundbuchabteilung B laufende Nummer 
Bundesgesetzblatt 
Brutto-Grundfläche 
Bruttogeschossfläche 
Brutto-Rauminhalt
Bankwesengesetz
Grundbuchabteilung C laufende Nummer 
Digitale Katastermappe 
(Grundbuch) Einlagezahl 
Funktionsfläche 
Grundbuch
Gewöhnliche Nutzungsdauer 
Gesamtnutzungsdauer 
Grundstücksnummer 
Hauptnutzfläche 
Heizung Sanitär Lüftung 
Immobilien-Investmentfondsgesetz
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iVm 
KG 
KGF 
KRI
LBG 1992 
MRG
NF 
NGF 
NNF 
NRI 
Stb.
VF 
WEG 
WWFSG

in Verbindung mit
Katastralgemeinde
Konstruktions-Grundfläche
Konstruktions-Rauminhalt
Liegenschaftsbewertungsgesetz 1992
Mietrechtsgesetz
Nutzfläche
Netto-Grundfläche
Nebennutzfläche
Netto-Rauminhalt
Stahlbeton
Verkehrsfläche
Wohnungseigentumsgesetz
Wiener Wohnbauförderungs- und Wohn­
haussanierungsgesetz

Z Ziffer
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2 Befund:

Erhebung der objektbezogenen Daten, Beschreibung der 
Bausubstanz, der Lage und Topografie des Baugrundes. 
Ertragung der Marktsituation.

2.1 Allgemeines:

2.1 .1 Stichtag der Schätzung:

04.08.2025

2.1.2 Tag der Besichtigung:

04.08.2025

2.1.3 Bei der Besichtigung anwesende Personen:

Bei der Besichtigung waren folgende Personen anwesend: 
Familie Serdar
Herr Ing. Wolfgang Dornhecker (SV)

2.1.4 Unterlagen:

0 Besichtigung
0 Grundbuchausdruck vom 27.05.2025
0 Ausdruck der digitalen Katastermappe vom 18.07.2025
0 Flächenwidmungsplan erhoben am 18.07.2025
0 Hochwasserzonierung erhoben am 18.07.2025
0 Lärmkarte erhoben am 18.07.2025
0 Nutzwertgutachten vom 16.11.2014
0 Wohnungseigentumsvertrag
0 Mietvertrag
0 Baubewilligung
0 Bestandsplan
0 Einreichplan
0 Vorschreibung 01-12/2025
0 Vorschau 2025
0 Betriebskostenabrechnung 2024
0 Informationen von Maklern
0 Besprechung in Fachkreisen
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Für einen allfälligen Verkauf wäre ein aktueller Energieaus­
weis zu erstellen. Die Kosten hierfür sind nicht beinhaltet und 
bei einem allenfalls schlechteren Ergebnis ist der Schätzwert 
zu überprüfen.

2.2 Lage und allgemeine Objektbeschreibung:

2.2.1 Lagebeschreibung:
Lage / Ortsverband: Das Objekt befindet sich im 20. Wiener 

Gemeindebezirk (Brigittenau). Die Bri­
gittenau liegt nördlich des 2. Bezirks 
Leopoldstadt zwischen dem Donauka­
nal und der Donau im nordöstlichen 
Zentrum des Wiener Stadtgebietes.

Das Stadtzentrum ist in ca. 3,6 km zu 
erreichen.

Fläche: 5,67 km2

Einwohner: 86.950 (Stand Uän 2025)

Infrastrukturelle Ver­
sorgung:

Sämtliche Ver- und Entsorgungsein­
richtungen (Gas, Kanal, Wasser, 
Strom, Müllabfuhr) sind vorhanden. 
Einkaufsmöglichkeiten von Gütern des 
täglichen Bedarfs sind in ca. 350 m 
Entfernung vorhanden

Topografie: Wohnung befindet sich im Tiefparterre

Lärmbeeinflussung: Verkehrsruhige Straße

Öffentliche Ver­
kehrsmittel:

Bushaltestellen (Linien 5A): ca. 220 m
Straßenbahnhaltestelle: ca. 140 m
U-Bahn (Linie U6): ca. 850 m

2.2.2 Grundstücksform:
Lage im Straßenverlauf: Mittelbauplatz

Straßenfronten: Karajangasse

LB25023A_1200 Wien, Karajangasse 19 Top 1 / Seite 1 2 von 29 Seiten
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Konfiguration:

Terrainverlauf:

rechteckig

annähernd ebenflächig

2.3 Rechtliche Erhebungen:

2.3.1 Gutsbestand:

EZ Grst. Nr. Einzelflächen Bemerkungen
3895 3223/6 512,00 m2 Grundstück noch nicht im Grenzkataster ein­

getragen

Gesamtfläche 512,00 m²

Das Grundstück 3223/6 ist noch nicht im Grenzkataster eingetragen.

Wenn Grundstücke noch nicht im Grenzkataster erfasst sind, 
könnten sich beim Nachmessen Änderungen ergeben. Allfäl­
lige Änderungen könnten zu Wertanpassungen führen. Au­
genscheinlich konnte keine zu berücksichtigende Flächendif­
ferenz zwischen gesehenem Ausmaß und dem Katasterbe­
stand festgestellt werden. Aus einer grundflächenmäßig not­
wendigen Anpassung des Schätzwertes kann kein Schaden­
ersatz abgeleitet werden.

2.3.2 Eigentümer:

B Ifd. 
Nr. Anteile Eigentümer rechn. Anteil an der gesam­

ten Grundstücksfläche

43 66 / 1720 Enghertstraße 169 
GmbH & Co KG 19,65 m² 3,84 %

gesamt 19,65 m² 3,84 %

2.3.3 Widmung:
W Wohngebiet
IV Bauklasse 4
18m Beschränkung der Gebäudehöhen auf 18 m
g geschlossene Bauweise
WGV Wohngebiet-Geschäftsviertel
I Bauklasse 1
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5m 
BB

Beschränkung der Gebäudehöhen auf 5 m 
Auf den mit BB2 bezeichneten Grundflächen 
darf das Ausmaß der bebauten Fläche maxi­
mal 40 v.H. des jeweiligen Teiles des Bau­
platzes betragen

2.3.4 Nutzung:

zu Wohnzwecken

2.3.5 Titel der Nutzung:

Vermietung

2.3.6 Hausverwaltung:

Sabo + Mandl & Tomaschek Immobilien GmbH

2.3.7 Belastungen:

2.3. 7.1 Rechtlich:
Bücherliche: A2-LNR 1 a 2240/2016 Verwalter der 

Liegenschaft : Sabo + Mandl & Toma­
schek Immobilien GmbH (FN 301779v), 
Castellezgasse 36-38/23, 1020 Wien

C-LNR 1 a 87618/1885 10367/1954 
DIENSTBARKEIT zur Nichterrichtung 
bestimmter Fabriken oder Werkstätten 
für EZ 30 GB Leopoldstadt b gelöscht

C-LNR 20 auf Anteil B-LNR 9 43 a 
4252/2015 Pfandurkunde 2015-07-21 
PFANDRECHT Höchstbetrag EUR 
416.000,-- für Raiffeisen-Regionalbank 
Gänserndorf eGen (FN 54296y) b ge­
löscht

siehe Grundbuchausdruck
Außerbücherliche: Insolvenzverfahren

Bei vermieteten Objekten könnten Kauti­
onen vorliegen. Diese sind im Verkaufs-
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falle zu übergeben oder sind in ihrer ak­
tuellen Gesamtsumme vom Kaufpreis in 
Abzug zu bringen.

Es konnten keine weiteren offensichtli­
chen wertrelevanten Belastungen wahr­
genommen werden.
Es wurden keine weiteren Belastungen 
bekannt gegeben.

Öffentliche Abgaben/dingliche Lasten. 
Öffentliche Abgaben, bzw. nicht entrichtete 
Abgabenschulden stellen dingliche Lasten 
dar, welche an der Immobilie verbleiben und 
nur den Forderungstitel mit vollständiger Be­
zahlung verlieren. Abgabenschulden sind 
zum Stichtag der Veräußerung vom Kauf­
preis abzuziehen!

Pfandrechtliche Belastungen haben keine Auswirkungen auf 
den ermittelten Verkehrswert und werden im Rahmen einer 
Verwertung in ihrer tatsächlich aushaftenden Summe in Ab­
zug gebracht

Kontaminierung:
Das Grundstück 3223/6 ist nicht im Altlastenportal verzeich­
net.
Eine Kontaminierung von Grundflächen oder Gebäudeteilen 
konnte augenscheinlich nicht festgestellt werden. Aus der Art 
der bisherigen Nutzung des Wohngebäudes ergeben sich 
keine Verdachtsmomente einer Kontamination.
Dem Auftraggeber sind keine Kontaminationen bekannt. Es 
wurden keine Verunreinigungen von Grund und Boden mit­
geteilt. Eine zielgerichtete Untersuchung erfolgte nicht.

Radonmessung:
Kein Radonvorsorgegebiet, kein Radonschutzgebiet

Gefahrensituation:
In der eHO RA-Daten bank (Natural Hazard Overview & Ris 
Assessment Austria) liegen keine Daten zur Hochwassersitu­
ation vor. Die weiteren Gefahren sind aus dem HORA-Pass 
(siehe Anhang) zu entnehmen. Die dort ausgewiesenen Ge­
fahren betreffen auch die verwendeten Vergleiche. Hinsicht­
lich Bausubstanzen muss unterstellt werden, dass diese 
fachgerecht unter Berücksichtigung der örtlichen Gegeben­
heiten ausgeführt wurden.
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2.4 Technische Gebäudebeschreibung:

2.4.1 Energieklasse:
Es liegt kein Energieausweis vor bzw. wurde kein solcher 
übergeben.

2.4.2 Baujahr;
Ursprüngliche Errichtung wahrscheinlich 1895-1896
Generalsanierung 2014

2.4.3 Konzeptionelle Beschreibung:
Das Gebäude kann als H-Trakt bezeichnet werden.

Gebäude: Souterrain, Erdgeschoß, Mezzanin, 4
Obergeschoße, 2 Dachgeschoße

Wohnung: Vorraum, Dusche+WC, Küche, 2 Zimmer

Hauszugang: von Karajangasse

vertikale Er- mittels Liftes (Ausstiegsstellen in sämtli-
Schließung: chen Hauptebenen) und Stiege

2.4.3. 1 Außenanlagen:
2 kleine Gärten im Souterrain

2.4.4 Technische Beschreibung, Ausstattung:

Konstruktion; Außen­
wände, Fassade:

Dachdeckung:

Decken, Deckenunter­
sichten:

Boden- und Wandbe­
läge:

Fenster:

Gegliederte Fassade mit Zwischengesimsen, Fensterkapi-
täle, Fensterfaschen, starke Außenwände

Faserzementplatten, Schwarzdeckung, begehbare Flächen, 
extensive Begrünungen

glatte Untersichten

Eingangsbereich, Garderobe, Bad: Steinzeugfliesen
Küche, Wohnzimmer: Fertigparkettdielen, riemenartig ver­
legt

Holz isolierverglast
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Balkontüre ebenfalls aus Holz
Innenhoffenster: Vollwärmeschutzfenster mit Rollläden ver­
sehen

Türen, Tore: Eingangstüre: Holz profiliert mit Glasfüllungen
Wohnungseingangstüre: profilierte Türe mit Sicherheitsbe­
schlag
Innentüren: glatte Türen in Holzstöcke gehängt

Stiege / Stiegenhaus: Einseitig eingespannte Stiege, innen spindelseitig auf einem 
Träger aufgelegt, Sandsteinstufen, schmiedeeisernes Ge­
länder mit gedrechseltem Handlauf, Podeste mit Naturstein­
platten belegt

Elektroinstallationen: Kippsicherungen und Fl vorhanden

Sanitäreinrichtung: Bad: Hänge WC, Handwaschbecken, Badewanne 
Verfliesung bis Deckenunterkante

Heizung, Klima, 
Warmwasseraufberei­
tung:

Heizung über eine Zentralheizung, Heizwärmeverteilung mit­
tels Radiatoren
Wärmetauscher im Keller untergebracht

Keller: Einlagerungsräume mit Lattenkonstruktionen abgetrennt auf 
Stahlrahmen

2.4.5 Schäden und Mängel:

Schimmelbildung im Wohnzimmer (bei Besichtigung nicht 
wahrnehmbar)
Augenscheinlich kann kein Mangel festgestellt werden. So­
fern durch den Mieter dies behauptet wird, wäre eine Befas­
sung der Hausverwaltung anzuraten. Mangels nachvollzieh­
barer Schädigung erfolgt kein Abschlag. Ein eventueller 
Schaden wird als die allgemeine bausubstanzbetreffend be­
wertet und würde in die Zuständigkeit der Gemeinschaft fal­
len.

2.4.6 Planabweichungen:

Keine augenscheinlichen Planabweichungen.
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2.4.7 Technischer Zustand:
Das Gebäude zeigt sich in einem ordentlich sanierten und 
gepflegten Zustand. Sanierungserfordernisse sind im übli­
chen Instandhaltungsaufwand enthalten. Ein zwingender so­
fortiger Reparatur- und Sanierungsbedarf besteht nicht.

Anmerkung: Funktionsüberprüfungen erfolgten nicht.

2.4.8 Nutzflächen:
Es wird die Nettogrundfläche (Siehe Kranewitter Seite 307) 
im adäquaten Verständnis der Nutzflächenaufstellung für die 
Nutzwertermittlung angegeben. (Hierbei ist zwischen Einfa­
milienhäuser und dem mehrgeschoßigen Wohnbau zu unter­
scheiden).
Die Werte wurden den Nutzwertgutachten entnommen und 
zusammengestellt.
Es bestehen zwischen dem Nutzwertgutachten und dem Be­
standsplan aus dem Bauakt minimal unterschiedliche Flä­
chenangaben im Zentimeterbereich und wird als unbedeu­
tend gesehen.
Abweichungen zu den tatsächlichen Ausmaßen sind mög­
lich, wirken sich jedoch auf den Gesamtwert nur sehr mini­
mal aus und sind vernachlässigbar. Es erfolgte keine geson­
derte technische Aufnahme.

Bezeichnung Etage Nutzungsart NFL effektiv

69,64 mz
TOP 1 Wohnung 69,64 m²

TOP NFL effektiv Keller Garten Terrasse Gesamtfläche
Werteinfluss zu 

1/3
Werteinfluss zu 

1/10
Werteinfluss zu 

1/10 NFL gewichtet
69,64 m² 73,54 m2

TOP 1 69,64 rn2 4,00 m² 16,50 m² 9, 18m² 73,54 m2 1

2.5 Vergleich am Immobilienmarkt:

Ein direkter Vergleich (idente Lage, idente Größe, idente in­
nere Struktur, etc.) kann nicht getätigt werden: Die erhobe-
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2.5.1

2. 5. 1.1

2.5.1. 2

nen Vergleichswerte können nur in Relation zum bestehen­
den Objekt angesetzt werden. Die Basis dieser Vergleiche 
beruht auf durchschnittlichen Herstellkosten, erhobenen 
Miet- und Verkaufspreisen pro Einheit (m² Nutzfläche; ge­
wichteter Fläche). Der Vergleich ist somit ein indirekter.

Der aus den erhobenen Daten und Informationen einge­
schätzte Mittelwert ist kein statistisches Mittel, sondern ein 
plausibel gewogener Mittelwert. Dabei werden ausreißende 
Werte geringerwertig oder gar nicht verwendet 
Bei den Einzelverkäufen herrscht eine große Bandbreite. Es 
wird aus den Vergleichen ein Durchschnitt gebildet.

Beim Ansatz der Werte wurden die Informationen des aktuel­
len Kaufpreisspiegels und die Erfahrungen von Maklern für 
die Einschätzung herangezogen.

Erhebungen am Grundbuchsgericht (Urkundensammlung):

TZ 738/2022, Karajangasse 19, Top 9:
Das Objekt befindet sich im gleichen Gebäude wie das zu 
bewertende Objekt.
Verkauf von privat an privat
Datum: 10.01.2022
Nutzfläche: 48,06 m²
Gesamtfläche gewichtet: 49,40 m²
Kaufpreis: 295.000,00 €
Das entspricht harmonisiert 7.182,19 €/m2
Als indirekter Vergleich, sofern dieser nicht unter die Aus-
Scheidungskriterien oder Anpassungserfordernisse fällt 
(siehe Anmerkung unter Punkt 2.5).

TZ 4029/2022, Karajangasse 19, Top 18:
Das Objekt befindet sich im gleichen Gebäude wie das zu 
bewertende Objekt.
Verkauf von privat an privat
Datum: 07.07.2022
Nutzfläche: 75,40 m2
Gesamtfläche gewichtet: 76,42 m²
Kaufpreis: 470.000,00 €
Das entspricht harmonisiert 7.397,45 €/m2
Als indirekter Vergleich, sofern dieser nicht unter die Aus­
scheidungskriterien oder Anpassungserfordernisse fällt 
(siehe Anmerkung unter Punkt 2.5).
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2. 5.1. 3 TZ 5537/2024, Top 36+37:
Das Objekt befindet sich etwa 20 m südwestlich des zu be­
wertenden Objekts.
Verkauf von privat an privat
Datum: 21.10.2024
Nutzfläche: 77,00 m2
Gesamtfläche gewichtet: 77,00 m²
Kaufpreis: 299.000,00 €
Das entspricht harmonisiert 4.073,00 €/m2
Als indirekter Vergleich, sofern dieser nicht unter die Aus­
scheidungskriterien oder Anpassungserfordernisse fällt 
(siehe Anmerkung unter Punkt 2.5).

2.5.1. 4 TZ 2327/2025, Karajangasse 17, Top 3:
Das Objekt befindet sich im direkten Nachbargebäude des 
zu bewertenden Objekts.
Verkauf von GmbH an privat
Datum: 04.04.2025
Nutzfläche: 53,78 m²
Gesamtfläche gewichtet: 53,78 m²
Kaufpreis: 223.500,00 €
Das entspricht 4.1 55,82 €/m2
Als indirekter Vergleich, sofern dieser nicht unter die Aus-
scheidungskriterien oder Anpassungserfordernisse fällt 
(siehe Anmerkung unter Punkt 2.5).

2.5.1. 5 TZ 5761/2024, Karajangasse 7, Top 27:
Das Objekt befindet sich etwa 120 m südwestlich des zu be­
wertenden Objekts.
Verkauf von privat an privat
Datum: 12.09.2024
Nutzfläche: 27,36 m²
Gesamtfläche gewichtet: 30,98 m²
Kaufpreis: 120.000,00 €
Das entspricht harmonisiert 4.062,44 €/m2
Nicht bestandsfrei, nicht als Vergleich verwendet

2.5.1. 6 TZ 4149/2024, Streffleurgasse 7, Top 14:
Das Objekt befindet sich etwa 100 m südwestlich des zu be­
wertenden Objekts.
Verkauf von privat an privat
Datum: 07.08.2024
Nutzfläche: 85,38 m²
Gesamtfläche gewichtet: 85,38 m²
Kaufpreis: 360.000,00 €
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Das entspricht harmonisiert 4.422,63 €/m2
Als indirekter Vergleich, sofern dieser nicht unter die Aus­
scheidungskriterien oder Anpassungserfordernisse fällt 
(siehe Anmerkung unter Punkt 2.5).

2.5.1. 7 TZ 2402/2025, Streffleurgasse 9, Top 2-3:
Das Objekt befindet sich etwa 100 m westlich des zu bewer­
tenden Objekts.
Verkauf von Privatstiftung an privat
Datum: 10.04.2025
Nutzfläche: 81,84 m²
Gesamtfläche gewichtet: 84,07 m²
Kaufpreis: 255.000,00 €
Das entspricht 3.033,29 €/m²
Als indirekter Vergleich, sofern dieser nicht unter die Aus­
scheidungskriterien oder Anpassungserfordernisse fällt 
(siehe Anmerkung unter Punkt 2.5).

2.5.1. 8 TZ 1979/2024, Bäuerlegasse 26, Top 8:
Das Objekt befindet sich etwa 70 m nordöstlich des zu be­
wertenden Objekts.
Verkauf von GmbH an privat
Datum: 23.02.2024
Nutzfläche: 44,82 m²
Gesamtfläche gewichtet: 48,41 m²
Kaufpreis: 21 0.000,00 €
Das entspricht harmonisiert 4.549,76 €/m2
Nicht bestandsfrei, nicht als Vergleich verwendet

2.5.1.9 TZ 6313/2024, Rauscherstraße 8, Top 6:
Das Objekt befindet sich etwa 1 00 m nordöstlich des zu be­
wertenden Objekts.
Verkauf von privat an privat
Datum: 19.12.2024
Nutzfläche: 81,22 m²
Gesamtfläche gewichtet: 81,22 m²
Kaufpreis: 299.000,00 €
Das entspricht harmonisiert 3.861,38 €/m2
Als indirekter Vergleich, sofern dieser nicht unter die Aus­
scheidungskriterien oder Anpassungserfordernisse fällt 
(siehe Anmerkung unter Punkt 2.5).

2.5.1.10 TZ 5943/2024, Rauscherstraße 8, Top 45:
Das Objekt befindet sich etwa 100 m nordöstlich des zu be­
wertenden Objekts.
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Verkauf von privat an privat
Datum: 19,11.2024
Nutzfläche: 141,47 m2
Gesamtfläche gewichtet: 169,23 m²
Kaufpreis: 879.000,00 €
Das entspricht harmonisiert 5.559,78 €/m2
Inventar im Kaufpreis inbegriffen (Küche inklusive aller Groß­
geräte), unbekannte Investitionskosten; grobe Annahme der 
Investitionskosten wird getroffen und vom Kaufpreis abgezo­
gen; als indirekter Vergleich, sofern dieser nicht unter die 
Ausscheidungskriterien oder Anpassungserfordernisse fällt 
(siehe Anmerkung unter Punkt 2.5).

2.5.1.11 TZ 3852/2024, Rauscherstraße 8, Top 37:
Das Objekt befindet sich etwa 100 m nordöstlich des zu be­
wertenden Objekts.
Verkauf von privat an privat
Datum: 11.06.2024
Nutzfläche: 34,44 m²
Gesamtfläche gewichtet: 34,44 m²
Kaufpreis: 1 12.000,00 €
Das entspricht harmonisiert 3.41 1 ,06 €/m2
Inventar im Kaufpreis inbegriffen (Küche inklusive aller Groß­
geräte), unbekannte Investitionskosten; grobe Annahme der 
Investitionskosten wird getroffen und vom Kaufpreis abgezo­
gen; als indirekter Vergleich, sofern dieser nicht unter die 
Ausscheidungskriterien oder Anpassungserfordernisse fällt 
(siehe Anmerkung unter Punkt 2.5).

2.5.1.12 TZ 1918/2025, Rauscherstraße 8, Top 17:
Das Objekt befindet sich etwa 100 m nordöstlich des zu be­
wertenden Objekts.
Verkauf von privat an privat
Datum: 11.03.2025
Nutzfläche: 30,78 m²
Gesamtfläche gewichtet: 30,78 m²
Kaufpreis: 164.000,00 €
Das entspricht harmonisiert 5.328,14 €/mz
Als indirekter Vergleich, sofern dieser nicht unter die Aus­
scheidungskriterien oder Anpassungserfordernisse fällt 
(siehe Anmerkung unter Punkt 2.5).

2.5.1.13 TZ 3376/2024, Karajangasse 30, Top 31:
Das Objekt befindet sich etwa 90 m östlich des zu bewerten­
den Objekts.
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Verkauf von privat an privat
Datum: 23.05.2024
Nutzfläche: 57,30 m2
Gesamtfläche gewichtet: 57,92 m²
Kaufpreis: 400.000,00 €
Das entspricht harmonisiert 7.243,37 €/m2
Dachgeschoßausbau, daher als andere Kategorie zu sehen 
und Möglichkeit vorteilhafterer Vermietung als im unteren Be­
reich, nicht als Vergleich verwendet
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3 Bewertung:

In die Bewertung flossen alle vorstehenden Beschreibungen 
in ihrer wertrelevanten Weise ein.

Die allgemeine Lage am Realitätenmarkt wurde erfragt und 
bildet mit eine Grundlage der Bewertung. Dabei wurden 
Kaufpreise erfragt, welche für ähnliche Objekte allgemein be­
zahlt werden. Für die Anpassung des Verkehrswertes wur­
den die so erhobenen Preise aufgrund der wertbeeinflussen­
den Differenzfaktoren gewichtet. Die Werte wurden somit 
nach indirekten Vergleichspreisen ermittelt.

3.1 Methode:

Die Bewertung erfolgt nach dem Ertragswertverfahren mit ei­
nem hinzugezählten diskontierten Grundwert.
Es wurden örtlich und zeitlich naheliegende Kaufpreise erho­
ben. Die Grundwerte wurden anhand von Vergleichspreisen 
angesetzt.

3.2 Bauwert:

Die Schätzung erfolgt nach der Vergleichswertmethode 
(siehe Punkt 3.1). Der Bauwert wird daher nicht für die 
Schätzung angegeben.

3.3 Vergleichswert:

Der Vergleichswertansatz wurde aus den erhobenen Verglei­
chen heraus eingeschätzt. Dabei erfolgt keine rechnerische 
Mittelung. Vielmehr sind die Trends, welche aus den Preisen 
sich vermuten lassen zu berücksichtigen. So werden Werte 
am oberen Rand als solche gesehen, welche eher den direk­
ten Rückschluss auf den Liegenschaftswert zulassen. Aus­
reißende Werte nach unten sowie nach oben werden allen­
falls ausgeschieden. Die erhobenen Werte werden mittels
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der Angaben aus dem Immobilien-Preisspiegel der WKO hin­
sichtlich der zeitlichen Abgleichung mit den dort angegebe­
nen Veränderungsraten harmonisiert.
Auch wenn Wohnungen gemäß ihren spezifischen Bedingun­
gen (Lage, Konfiguration, Größe etc.) einen anderen Einzel­
wert zulassen, wird ein Durchschnittswert verwendet. In der 
Gesamtbewertung im Durchschnitt gleichen sich solcherma­
ßen spezifischen Werte aus.

Es wurden Verkäufe in zeitlicher Nähe erhoben.

Betreffend die Vergleichsobjekte aus demselben Haus ist an­
zumerken, dass im ersten Halbjahr 2022 eine Höchstpreissi­
tuation bestand. Aufgrund der Gesamtbetrachtung und statis­
tischen Mittelwerts fließen auch diese hohen sowie auch ge­
ringere Werte ein.

*) Die Diskontierung wird mit dem gleichen Liegenschafts­
zinssatz berechnet wie die Kapitalisierung des Ertrages.

Bezeich­
nung Nutzfläche

Grundwertanteil 
pro m² Nutzfläche bzw. 

pro Stück
Grundwert

RND
in Jah­

ren

disk. 
Zins­
satz

disk. Grundwert

Wohnung 69,64 ms 4.800,00 EUR/m² 334.272,00 EUR 25 3,50 % 141.446,19 EUR
Grundwert 334.272,00 EUR 141.446,19 EUR

3.4 Ertragswert:

Die Basis für die Ertragswertberechnung bilden die derzeitig 
bezahlten, auf Nachhaltigkeit allenfalls korrigierten Erträge. 
Hiervon werden die Bewirtschaftungskosten in Abzug ge­
bracht und der auf diese Weise ermittelte mögliche jährliche 
Reinertrag kapitalisiert. Der Kapitalisierungszinssatz (Real-
Netto-Rendite) wird primär aus der Marktbeobachtung in 
spezifischer Anlehnung an die Art des Objektes abgeleitet 
und im Rahmen der vom Hauptverband der allgemein beei­
deten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Öster­
reichs empfohlenen Bandbreite angesetzt.
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Zusammenfassende EMPFEHLUNG:

LIEGENSCHAFTSART LAGE

hochwertig sehr gut gut mäßig

Wohnliegenschaft 0.5 - 2,5 % 1,5 -3.5 % 2,5 - 4,5 % 3,0 - 5,5 %

Büroliegenschaft 2,0 -4,5 % 3,5 - 5,5 % 4.0 - 6.0 % 4.5 -7.0 %

Geschäftsliegenschaft 3.0 - 5,0 % 3,5 - 6.0 % 4,5 - 6,5 % 5,0 - 7,0 %

Einkaufszentrum, Supermarkt 3.5 - 6.5 % 4,0 - 7.0 % 4.5 - 7,5 % 5.0 - 8,0 %

Gewerblich genutzte Liegenschaft 4,0 - 7,0 % 4,5 - 7.0 % 5,0 - 8,0 % 6.0 - 9,0 %

Industrieliegenschaft 4.0 - 7.5 % 4.5 - 8.0 % 5.5 - 9.0 % 6,0-10.0 %

Landwirtschaftliche Liegenschaften 1 ,0 % bis 3,5 %

Forstwirtschaftliche Liegenschaften 0.5 % bis 2,5 %

Bezeichnung 
Nutzungsart NFL Erträge Annahme 

wenn leer
Zinssatz 

Kap.
Ausfalls­

risiko
IH-Auf-
wand

sonst. Auf­
wendun­

gen

Spanne 1 
*)

m² bzw. 
Stk. EUR €/m2 od. 

€/Stk % % % €/m2 od. 
€/Stk Jahre

Wohnung 69,64 70,97 0,00 3,50 5,00 0,40 0,00 25,00

Barwert
Ertragswert

1.875,29 EUR
1.875,29 EUR

Grundlage der Ertragswertrechnung:
Mietvertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen: Mietbeginn 
1 ,4.1 995 mit einem HMZ von 721 ,60 Schilling
Wohnungstausch: Mietbeginn1.8.2013; die Vertragsbestand­
teile des Mietvertrages bleiben gleich bis auf den Hauptmiet­
zins, dieser beträgt 52,16 EUR
Aktuelle Vorschreibung: HMZ 70,97 EUR

Aufgrund des unbefristeten Mietvertrages, des äußerst gerin­
gen Hauptmietzinses, des guten Zustandes (Sanierung) der 
Wohnung und des guten Zustandes des allgemeinen Teiles 
des Hauses wird von einem langen Mietverhältnis ausgegan­
gen.
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3.5 Marktgängigkeit:

Die Marktgängigkeit für das Wohnungseigentumsobjekt wird 
grundsätzlich als gut eingeschätzt. Die aktuelle einge­
schränkte Marktgängigkeit aufgrund des eingeschränkten 
Endverbrauchersegmentes wird durch die langangesetzte 
Ertragsdauer berücksichtigt. Dies wird als Marktanpassungs­
abschlages in einer ersten Phase bewertet.

Falls sich ein kurz- bis mittelfristiger Verkaufserfolg nicht ein­
stellt, so muss mit weiteren deutlichen Preisabschlägen auf­
grund der aktuellen Marktsituation gerechnet werden.

3.6 Verkehrswert:

Da es sich um eine auf Ertrag ausgerichtete Immobilie han­
delt, kommt dem Ertragswert vorrangige Bedeutung zu.
Der Verkehrswert entspricht dem Ertragswert zuzüglich des 
diskontierten Vergleichspreises

Ertragswert 1.875,29 EUR
Vergleichswert diskontiert 141.446,1 9 EUR
Verkehrswert auf Ertragswertbasis 143.321,48 EUR
Verkehrswert auf Ertragswertbasis gerundet 145.000,00 EUR

Es handelt sich um einen Schätzwert, welcher mit einer 
Bandbreite zu interpretieren ist. Ein tatsächlicher Verkaufser­
folg hängt auch von der Professionalität der maklermäßigen 
Bearbeitung ab. Aus dem nicht Erreichen des Schätzwertes 
kann somit kein Schadenersatz abgeleitet werden.

Der gefertigte Sachverständige weist darauf hin, dass der 
tatsächliche Kaufpreis in einer üblichen Schwankungsbreite 
zum geschätzten Verkehrswert liegen kann.
Die Bewertung erfolgte auf Grundlage konkreter Annahmen, 
der angegebenen Fakten, übergegebenen Unterlagen und 
Informationen über die Liegenschaft. Sollten sich diese 
Grundlagen ändern, so ist auch aus diesem Grund eine neu­
erliche Bewertung durchzuführen.
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4 Zusammenfassung:

Der Verkehrswert des Wohnungseigentums TOP 1 mit der Adresse 1200 Wien, Ka-
rajangasse 19 mit der Grundbucheinlagezahl 3895 eingetragen unter der B-LNR 43 
inneliegend der Katastralgemeinde 01620 (Brigittenau) kann somit per 04.08.2025 im 
auftragsgemäßen und sonstigen geldlastenfreien Zustand mit

zirka 145.000,00 EUR eingeschätzt werden
>in Worten Einhundertfünfundvierzigtausend EURO<

Bad Vöslau am 03.09.2025

„Sämtliche Daten dieses Gutachtens dürfen nur im vereinbarten Rahmen des Auftra­
ges verwendet werden. Sie dienen nur für dieses Gutachten als Beleg und Informa­
tion.
Bei jeder darüber hinausgehenden Verwendung müssen sämtliche betroffene Perso­
nen über die Weiterverwendung ihrer Daten informiert werden, “
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5 Beilagen :

F Grundbuchausdruck

F DKM-Auszug

F Flächenwidmungsplan

F Lärmkarten

F Kopie des Ortsplanes mit Markierung des Standortes

F Plankopien

F Mietvertag

F Nutzwertgutachten

F Tabelle Vergleiche
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JUSTIZ REPUBLIK ÖSTERREICH
GRUNDBUCH

Auszug aus dem Hauptbuch

Katastralgemeinde 01 620 Brigittenau 
BEZIRKSGERICHT Leopoldstadt

EINLAGEZAHL 3895

************************* *******#***************************************,!(******
*** Eingeschränkter Auszug ***
*** B-Blatt eingeschränkt auf die Laufnummer (n) 43 ***

C-Blatt eingeschränkt auf Belastungen für das angezeigte B Blatt *** 
******** *************************************************** ************ ******** 
Letzte TZ 1406/2025 
WOHNUNGSEIGENTUM
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012
************************************* JQ ************************************** 

GST-NR G BA (NUTZUNG) FLÄCHE GST-ADRESSE
3223/6 GST-Fläche 512

Bauf. (10) 439
Bauf. (20) 73 Karajangasse 19

Legende :
Bauf. (10): Bauflächen (Gebäude)
Bauf. (20): Bauflächen (Gebäudenebenflächen) 
************************************* *********************** * **************

1 a 2240/2016 Verwalter der Liegenschaft : Sabo + Mandl & Tomaschek
Immobilien GmbH (EN 301779v), Castellezgasse 36-38/23, 1020 Wien

************************************* ß *************************************** 
43 ANTEIL: 66/1720

Engerthstraße 169 GmbH & Co KG (FN 329167w)
ADR: Heiligenstädter Lände 29, Wien 1190

c 4252/2015 Kaufvertrag 2015-05-21 Eigentumsrecht
d 2240/2016 Berichtigung gern § 10 Abs 3 WEG 2002
e 2240/2016 IM RANG 4252/2015 IM RANG 6123/2013 Wohnungseigentum an

Wohnung Top 1 + Einlagerungsraum 1 + Garten 1
************************************* Q *************************************** 

1 a 87618/1885 10367/1954
DIENSTBARKEIT zur Nichterrichtung bestimmter Fabriken oder 
Werkstätten für EZ 30 GB Leopoldstadt 

b gelöscht
20 auf Anteil B-LNR 9 43

a 4252/2015 Pfandurkunde 2015-07-21
PFANDRECHT Höchstbetrag EUR 416.000, —
für Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen (FN 54296y) 

b gelöscht

*********************************** HINWEIS *********************************** 
Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS.

*******************************************************************************

Grundbuch 27.05.2025 12:58:58

Seite 1 von 1



JUSTIZ

SIGNATUR

Datum/Zeit 2025-05-27T12:S8:59+02:00

Hinweis
Dieses Dokument wurde elektronisch signiert. 
Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat 
die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.

Prüfinformation

Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen 
Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter;
http://kundmachungen.justiz.gv.at/justizsignatur



3

a

a a

a

a

a

3
a

a

D 0

a

o
a

a
a



JB
GV

2

,3
3

33
9a

/9 12
.0

(
45

 v

ₒi
7.

G
B

G
V

lV
l8

m
q

 1
2.

00

• 
27

—
-W

al
le

ns
te

in
st

ra
ße

 =
 —

 —
 •

TT
44

18
m
 g

) 
12

,00

T
Y

,
 W

o

52
 

r—

iV
 I

V
 

18
m

 
354

5q
l

g 
BE

12
.0

0 
»

³

<³
3

S
A

'IV
 

18
m

SL

g

W
 

!\
18

m
 g

8T
1

*

W 1³
W

G
V

I

G
BB

<1

“
*7

-s
e-

r- ³

G
BG

V 
I

G
B

3

B
äu

er
le

ga
ss

e

18
m

8

IV

15
.1

7

-2
 —

 r

5m
 

g

—12
.0

0 23
 —

BB g -2
5

12
.0

0

W
G

V—
42 18

m I 
5m

-2
4-

g
BB

TB
’

’fV
 

18
 

9]

-j
 —

 Ls
 —

 1 

³

W
G

V 
I 

³ IV

W
IV

 1
8m

g 
12

.90 W
G

V O
Ti

T

V

9 
B

3*
8a

/
 S’  o

«.oiS

 hI
 Q

I

5m
 g 18

mBB

Ka
ra

jan
ga

ss
e

15
.1

7

T
T

r-
»
*

-1
20

0,
 i
v

W
G

V 
I

5m
9 BB

16
18

m
 

g
18

-1
7S

G

W

7
j IV

33
tr

\ 
18

m

L
- g

W
as

ne
rg

as
se

18
.9

6
³

Hä

88
iqß•A

G
®

6

o 

\



ZEICHENERKLÄRUNG
FÜR DEN FLÄCHENWIDMUNGS- UND BEBAUUNGSPLAN 

und dessen Darstellung In der Mehrzweckkarte auf Grund der Wiener Bauordnung

21. Marz 2019

FLÄCHENWIDMUNGSPLAN (§4) BEBAUUNGSBESTIMMUNGEN (§5)

GRÜNLAND
Ländliche Gebiete

Erholungsgebiete
Parkanlagen Epk
Kleingartengebiete EkI
Kleingartengebiete für ganzjähriges Wohnen Eklw
Sport- und Spielplätze Esp
Freibäder Ebd
Grundflächen für Badehütten Ebh
sonstige für die Volksgesundheit und

FLUCHTLINIEN
Baulinien

Straßenfluchtlinien

Verkehrsfluchtlinien 

Grenzfluchtlinien 

Baufluch Ulmen 

Grenzlinien

Erholung der Bevölkerung notwendige 

Grundflächen, z.B. E Lagerwiese

Schutzgebiete
Wald- und Wiesengürtel Sww

landwirtschaftliche Nutzung SwwL
Parkschutzgebiete Spk

Friedhöfe F
Sondernutzungsgeblete SN

Genehmigte HÖHENLAGE
für Verkehrsflachen in der ersten Ebene

in einer anderen Ebene

Genehmigte QUERSCHNITTE
von Verkehrsflächen mit S1 S2
Schnittbezeichnungen

Fußweg Fw

BAUKLASSEN (§75) | bis \/|
Grenzmaße der Bauklasse VI
z.B. Gebäudehöhe min, 32m, max. 38m 32-38m

VERKEHRSBÄNDER VB

BAULAND
Wohngebiete W

Wohngebiet-Geschäftsvlertel Wav
Wohngebiet-geförderter Wohnbau W GF

Gartensiedlungsgebiete GS
Gartensiedlungsgebiet-Gemeinschaftsanlage GS GM

Gemischte Baugebiete GB
Gemischtes Baugebiet-Geschäftsviertel GBGV
Gemischtes Baugebiet-geförderter Wohnbau GB GF
Gemischtes Baugeblßt-Betriebsbaugebiet GB BG
Gemischtes Baugebiet-friedhofsbezogen G B F

Industriegebiete IG
mit bestimmter Verwendungs- oder
Nutzungsart (Beschränkung) IGßS
Anwendungsbereich Richtlinie 2012/lß/EU | G SI

SONDERGEBIETE SO

BAUWEISEN (§76)
offene Bauweise O
gekuppelte Bauweise gk
offene oder gekuppelte Bauweise ogk
Gruppenbauweise gr
geschlossene Bauweise 9

gern. §4 Abs. 2D a-e BO f. Wien z.B. SO Kläranlage

Lagerplätze und Ländeflächen, 
mit bestimmten Lagerungen (Beschränkung)

SOLL
SOLBS

Anwendungsbereich Richtlinie 201 2/1 8/EU SO SI

Sonstige Grundflächen für die Errichtung 

bestimmter, nicht unter eine andere Widmung 

fallende Gebäude bzw. Nutzung, z.B. SO Markt

ZUSÄTZLICHE PLANZEICHEN FÜR ANTRAGSPLÄNE 
BZW. PLANDOKUMENTE

Grenze des Plangebietes

Grenze des Bausperrgebietes

Genehmigte und bleibende 
Bestimmungen (schwarz) 
Aufzulassende bzw. aufgelassene 
Bestimmungen
Beantragte bzw. neu genehmigte 

Bestimmungen
Straßencode, z.B.

W II o

STRUKTUREN (§77)
Strukturgebiet
Struktureinheit

Zusätzliche Festlegungen §5(4) 
Soweit sie nicht durch die nachfolgenden 
Zeichen besonders gekennzeichnet sind

Schutzzonen

Wohnzonen

Einkaufszentren

Beschränkung der bebaubaren Fläche 
zB. auf 100m2 oder auf 
20% der Bauplatzfläche oder auf 
20% des jeweiligen Teiles dos Bauplatzes

Laubengänge Lg Durchfahrten D!
Arkaden Ak Durchgänge Dg

öffentliche Aufschließungsleitungen 
(Einbauten - Trasse)

Beschränkung der Gebäudehöhen 
z.B. auf 14m oderauf 
67,5m über Wiener Null

Grundflächen für öffentliche Zwecke 
gärtnerische Ausgestaltung 

keine Ein- und Ausfahrten an Fluchtlinien 

Anlagen zum Einstollen von Kraftfahrzeugen

StrG
StrE

BB

EKZ (. . . , m2)

100m² 
20% 
[20%]

öffentliche öDf 
öffentliche öDg

— I M 1
Ehl 8t00

I—

14m
+67, 5m

ÖZ

G
kl 1.1-1 t U

P

Verpflichtung der Anlieger zur Herstellung 
und Erhaltung von Straßen § 53

W II
Kärntner Streße (03303)
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Gebühronpllichtig

Mietvertrag
für Wohnungen (ghtvgrimloizinol

/

Tur Mr. 2.L

Von dor Landosinnung Wion dar 
Immobilien- und Vormögenslrau-
händor amplohlenes Formular

Zwischen

(115 Varmietor

vorkoten durch

TT"
’ung isi

Hausinhabung

und als Miolor (Name, Geburisdalum, Berul)

Hr.. BAHAETTIN Serdar , geb. 0,3. 02. .9 5. Fahrer
( dorzoiligo Anschrift 5 ♦. / Embelgasse 20/3/36.

w rd vor b huKUch Auszug dos bisherigen Mlelers fo gandor Mlutverlrng goschlosson.

§ 1 (Mlotgegenstand und Ausstattung)

1 Vermielelwrd ausschließlich der Innenraum dor Wohnung Im Hause 20 . , . Kara jangasse

.... . ..Nr . 19 . — SHogo “ ..... Stock, .. , _ TW - j
boGlühaiia aus .. Zimmer(n), KoblnetKen}, Küche (Kocliniaohe), Badoraum Badegoienenlw '•). Vorraum Kloeeil Abstellraum

Die Wohnung ist ausgesinttot mH einer WassorontnahmostoHeWellere unkl onslahige Ausstattung: Zentalhelznng/Fiagonheizing/ .. .Ofen,. .. .. — .. Jwizung.
Warmwassornulboreitung mil Anschlüssen in . .Kdche ._ _ .
Dio Wohnung ist i » ordawgegosKWom/brauchbarem Zustand, 
sie ontspnchl (§ 15a Abs 1 Metrachisgesetz-MAG)der Ausstallungskategore Kg;. ''
d'a Nuz’ache belrägl 

* r’Dm allgemeinon Telle dos Gobaudos befinden sich In ordnungsgemäßem Erhaltungszustand (§ 2 Abs 2 RichlwcrigOutiiZ' .rWG) 2. Der Mlehogenstürid dart nur zu Wohnzwecken vorwendel werden.

Eine Änderung des Verwendungszweckes bedarf dor schriHUchen Zust mmung dos Vorm emrs Wirddic Wohnung auch hl r tu iwe se ver-iragswidr-i vorwendel, so orhdhl sich der Haupimleizins unboschadel des Untorlassungsenspruches des Vermlelers ‘ür diesen Zeitraum um 25%.

3: Der theterat berechiigi folgende Geme nschallsanlagen milzubenulzen

Aufzug ' ■ - ET

4. Dom Mieter werden für die M etzuit dia Schlussel ousgehandlgl.

§ 2 (Verirugsdauer)

1. Unbefristeter Mietvertrag Ql q. 19;i5Das Mletyerhalinis beginnt am ..... . . und wird aul unbosilmmie Zoit abgeschiogsen.Es kann unter Beachtung der jeweiligen fe olzTchon Bestimmungen aulgeto. t werdnit,Eine Kündigung hat gerichtlich unter Einfüllung einer emmonaiigon Kündigungsfrist .tum Ende dos Kalendi rmonal« zu edolgon

Mletwurag1/51 14 Jowl Wui ;,c:- hdialm*H. Zidi Girgl-Enzersdad «□ tigasiB 21 r5l ö fl/.y. I -fl



- 2 •

odor

— 2rDrüi|nhr<ra4r1lelvorlmg*gtrmnn'§'2cFAbii'"l-Z-3 IIIc-MRG-

-DnaMiel vrithnllH|*rb(H)lmH-«n» : — — -. und wird sui rlin Dauer von dml Jahren .'ibgeiichlosren■ Terllachl-dnrchTAblnuHlBrbedunyenüi Zeil ohne Kündigung,-

(Lodiglch-zur-Informatiom-bzw.EvidonzhnittingvomussichilichesEndo dos Mloiverirngos *!

utler

S'-Auablldungä-fGiudenlon)— Mlclvurlrnggemön §-29AI)3ra-MRG

Dor-am- - - — -—- --
' ' r

,.u Zwecken lolgendor Ximbiltlung

goboicno Mieter mietet die WohitUnn

□.iS Miotverlinlinis beginnt nm ... ... „ . ._ und wird aul dj? Duuerdiesor Ausbild inj genchlossenDor Mlelor vor pllich Int sich somiL die Unciidlgung odor den Abbruch der genannten Auublldung dem Vermieter unverzüglich schriftlichbßbqnnizugoboit
Da' Miolverhalliil- erlischt mit Beendigung odei Abbfuch der yenunnio Ausllidung, judenialls .iboi- bei Mlulvortragsnbschluß vor Vollendung deo 22 Lobynsjnhrcs des Mitriurt; mH der Vollc'itlurig de 27. Lobonsiohrcr, des Miuter .

(lediglich zur Information bzw. Evidonzliitting.Vollonclung des 27. Lebansjahres am .- bei Mlctverirags ibschluß nachi-vollendung dös 22 Lobensiahros des Mieters mil Ablmtl omes Zeitraumes von lünl Jahren n ch Abschluß dns.MiotVorirag os (lediglich zur Information bzw Evidoiizhallung;
— * — TndetesMinivnrimgrjodaniallsam

oder

4. Befristeter MietVerleag-fur Elgentumswolinungen-bin-zur-Höchsidauor von zehn Jahron.
Dnu-Mlelverhelnis-begintam—. -und nndel nm , ohne Kündigung

§ 3 (Mietzins)

1.743,06I Der vureinbariu Miulzlns ist monatlich - . .zu entrichten und besieht nus
- dem Hnuptmietzins von 

$ 721,60' dorn Entgelt Idr miivermietele Einrich-
lungsgegonsländH und sonsligo Lolstungen S _ , _ . “- dem gesetzmäßigen Anteil an:

- Boirlebskosten und laufenden dllentilchen Abgaben
- besonderen Aulwendungen
- Holzkoslen, Warmwasserkoston

- der Umsaizsleuer ( n der jewo I gnn gesetzlichen Höhe)1 a. Pur den Fall einer Befristung gemäß §222 (Dmijahresver träge gemäß § 29 Abs. 1 Z 3 lil.c MRG) oder 5 2 Z 4 des Mietvertrages (beiris leie Hnuptmiotveriräge gemäß § 29 Abs. 1 Z 3 lit b MRG übur Eigentum: Wohnungen, jedoch nu, mit Qaunewiliigung vor 9 5. 1945) ist beim vereinbarten Haupimieizins der in § Iß Abs. 7 MRG aul Belrislungsdauer vorgesehene Abschlag wie folgt berucksichllgr

Hauptimetz ns 
ohne Belristung S ... ... _ ,

~20% Belristungsabschlag - S

Haupimieizins Im dciristungszeitraum S —

2. Der Hauplmielz ns gemäß § 15 Abs. 2 MRG errechnet sich aus dom Richtwert inkl. Zust.hlr.gcn und Abstrichen.
De einem Lagezuschlug gemäß § 16 Abs. 2 Z 4. Abs. 3 und 4 MRGAls mafigebende Umsländo wurden die ubsrdurchschnHIllche Lage (aul orhalb eines Gründerzoiiviertnls)berucks einigt.

5ow o wo ters (Lage. Wohnumgobung des Hauaos) .. ..

Der jrundknslenanloil liegt daher aul Grund des Verkehrswerles der Liegenschnll unter Serucksi ht gung dur Bobaubarkol über dem der R chiwerter mitilung zugrundegeloglen Grundköstenantail.



3

Dlosor Miol Zins vordncoH sich (nbgosolion van gesalzlichen Andorurgcti uutlgaiirhillchon Verfügungen) aliquot boi Vumndarungondc'
NulzlInchtMlio Berücksichtigung dor durch Maßnahmen do? Minlors horbeigefuliton Verringerung der Nutzilache Li ausi.cschiuvsi n 
An Stalle duu abun verebaton HaupImlulzlnsoD ist gomuH §§ 10 II oder IG (10) MAG für dia Dnuer des Vorlcllungs (Eth hiings )

zoltmunius dor orhöhto Hmtplmlcizins von S — ' zu gninchion
3.n) Es wird Wortbostandigkolt das Huiiplmlolzmsos (dos Fntgollos für mlivai mlutaiu Finnchlungsgogonslhndo und saiiütiga |.o- slungen) 

nach Maßgabe der in don§ jSundSRichiWGvorgü'iuhnnon Worlsicherung(Noulestsulzung)durFichiwerto ausrjüliondvondomim 
Zollpunkt des Vorimgsnbschlussus gellenden Richtwort voralnburl  \i

b) Sollto dio Wertsicherungsvoroinbarung nach Punkt 3.0) nichi (mehr) zur Anwendung gelangen konnon, so or folgt die WorKcht’runn 
nach dam vom Oslerrcichischon Slatisi schon Znnlrnlnml monatlich voilnulbartan Vorbrauchorproisindox HC oder dom an ' e n: 
Stalin Irotandön Index
Ausgangsbasis Idr diese Wonsichorung ist die im Zeilpunkt dos Vorlritgaabschlussos zulolzl vorlnulbario Indu nhl
In diosom Tall blolhonlnrinxnchwtinkiMigon bis einschließlich ä%ijnbQrijcltsic;hligl DinüBrSplalrnumiälbol.idnmUhrjrRehntiluiirnc ■ 
uben odor unton auf olne Dezimalslelle neu zu borochnen. wobei stol s diu orsto äußert utlb dos Jewelkgon Spielraums gcloyunu Ind? z 
zdi- dio Grundlac □ sowohl lur dm Nuuborochnung dor Miole als auch für dio Berechnung das neuen Sph iraumus zu bilden linl 

c) L n Verzicht aul do Anwendung der Wermlcherung bedarf dar ScHnlilorin.

, - 4 Der Anloi an den Betriebskosten und laufenden öffentlichen Abgaben sowic dun Kosten lur die Butrouung von Grünnnngen und di";

Betriebes von n'chl unter Pkt 5 oder G lallenden Gonicinsclialtsanlngnn bolragl derzeit 3,37
Doi Minier vlimml dum Abschluß, der Erneuerung odur dar Andürumj von Vertragen über diu angemessene Vo cherunD i ei H m-jus

gegen Glasbruch-, Sturmschaden - Hausbündelversicherung • -u
bzw. Ir li don bestohontion Vereinbarungen bei.

C-Öer-AnleiFfiivden-Kofileii-deaBclriebes (les-Aufrugnsbetragt deireTt— — .. .. ... »r
r k >0. Dor Antoil an den Kosten des Betriebes der Zentralheizung und der Warnwassel Versorgung ist wie folgt zu ci Ir

a) Bei Anlagon ohne IndivIducHo Vorbrauchsmossung durzoil
b) Sui Anlagen mit individueller Verbrauebsmussung stimmt der Mieter dor lolgonden Vofßihbarung gern ß 13 Abs. 1 c-JU . u

Zuordnung dor Heiz und Warmwasserkosten im Verhältnis

- Vorhrauchsabhangig aulzuioilqndBr Anteil der Energiökoslen (bzw. dos Arbeilspreises):

[ - Aultoiiu lwrnTchrvcrbmuchsabhänglg aulzuteilenden Anicilos an den Holz- und warwassorkosion rosJkl’o Enom™ok kgsion
b -ToaiiioheFArbaliepreit-.-GonBlige Koston d0&-flGlriobu&b?w,Grundf]ro>5. Meßpreis) nach-bahnizbaror-Nutal-ighg-1ach 

JBeiAnagoiimiiindivlduollerVerbrauchsmessungrichlünsichdie rennung dai Anteile von Heiz und Warmwass. osienunddleALl 
toilung der Heiz- und Warmwasserkoslen mangels Vereinbarung i. s. der lit b, nach den BosUmmungen des Heizkostc nebrochnung 
gesMzos (I le zKG), insbesondere §§ 12 und 13 Abs. 3.

7 Ein Verzchl tui die Benützung dar vorgenannten Anlagon odor von Teilen derselben bedarf ernur schrillbchen Vereinbarung, sowt i 
nicht dio lewoiiigon geselzlic ton Vorschriften etwas anderes vorsolion.

9. trn Falle einer nicht voi ständigen Entrichtung des Mietzinses gemäß Pkt. 1 bis 6 obliegt die Widmung des Zahlungsßtngnnrjes dem 
Vormieter.

9. Dor veroibarte Mietzins ist im voraus jeweils am Erstur des Kalondormona Is I nfg wobei für die Rechlzolllgkoll der Zahlung dasEinan-
j- gon maßgebend ist. Der Mieter haftet dorn Vermiotor lur allo durch d c verspaiele Mielzinszahlung verursachiten Kosten und Auslagen 

nsbusondere hat er dem Vorm oiQrlonoKostentoinschliHfiiiohPrQzoßkastBn, z erseizen,d e diesem dadurch entstehen, daß er von der 
verspalelen Zahlung - se os auch durch PosHauf bzw. die Abwicklung über ein Geldinstitut - n ch( recht zottig Koiintms Grhalien hol. 
Überdies hat der Mieter Mieizinsrückslande mit dam Kapitalmarkizinsluß zu verzinsen.

lO.Die Aulrechnung von Gegenforderungen gegen den Mietzins (einschliell ch Betriebskoston, Abgaben etc.) ist - ausgenommen m f li 
der Zahlungsunfähigkeit dos Vermieters - ausgeschlossen, soweit sie nicht im rochilichen Zusammenhang mit dem Miotvorhai'm b -
hen oder gerichtlich lestgesioili oder vom Vo mieter anerkannt wurden.

1 1 Zusätze odor Erklärungen des Mieters aul Zahlscheinen gefangen zufolge masclunoUcr Bearbeitung nicht zur Konntnis dos Vormieters 
Für sämtliche Mittel ungen des Mieters an den Vormieter wird de Form des rekommandierten Schreibens emplolilen.

12 Mol uerti MIoicr hallun für den gesamten Mioiz ns solidar sch.

§ 4 (Sonstige Rechte und Plllchlcn der Vertragspartner)

i Dor Mulor hat den Mietgegensland und dio lur don Mlatqogßnstand beslunniuiii Einrichlungen und Geräle wie im besondoren diu Elek 
woleitungs-,Gasleilungs-.Wasserleilungs-.Bcheizungs und sanitaren Anlagen sowie Gas- und Elektrogeräle und Ölen zuwarien sowio 
insoweit instandzuhalten und zu e neuern (Insbesondere auch die t meuerng von Gasdurchlaulert itzer n, Combithermen, ungi). als es 
sich nicht um ernste Schäden dos Hauses handelt. Wird die Behebung von emsfen Sch-idon des Hauses not so ist dor Mieter bei son­
stigem Schadenersatz verpllic itui, dem Vermieler ohne Vorzug Anzeige zu ma hen. Die Wat lungs- und Inslandhallungspliicht orstracki 
sich auch aul vorliandono Antonnenanlagen.

2. Der Miator hallet für alle Scludun, dm dem Vermieler aus einer unsychgem-ßen odor sonst verl agswldrlgen Behandlung des Miei-
gocnnginndes bzw. mangelnder Wartung durch ihn, seine ml ihm zusammenwohrenden Familienangehörigen und d e sonst von ihm in 
diu gomieieion Räume aulgenommenen Personen oinschlioßlich Diensiporsoii-jf etc. ent stehen. Dies gil i insbesondere auch für Was-

Gas- und Elekiroleltungon und d e daran angeschlossenen Gerale sowio furOlon, Rauchabzüge und dgl.3. Kommt dor Mieter seiner Erhallungspllichi nicht nach, kann der Vermieter nach vergebt eher Aulfordirung und Fristsetzung die Durch-
lulirung dor erforderkchan Arbeiten jederzeit auch im M elgagenstand aul Kosten des M elers cfurchlüliren?



'I Dar Mlotr hat das Betretan dos Mleigogenslandos durch den Vormieter oder die von diesem bonulkagton Por.-onon aus wichtigen Griiodon zu gestalten und die Miolmuino Inozu nach Voranmeldung zu dem Mietet zumutbaren Zeiton zugänglich zu mnchen Boi Gefahr im Verzug kann der Vormletor joderzuil, auch in Abwosonho l dos Meters, dlo Mleträume bolreinn.Dor Mio lor hat auch lilr diesen Fall Vorsorgo zu trollon.daß der Mlolgcgonslancl zugänglich Isl, ansonsten er für allo dadurch entsichen-don Koston und Schhclon (iusbauondoro im Zusammenhang mii der Ölh umg dos Mloigogonslandos) nulzukommon hat.5. Dar Mletor hat die voruborgehende Benülzungund die Veränderung somos Miotgegensiandes zuzulassen, wenn diss zur Durclilührung von Erhnllungs-, Verbosserungs-, Anderungs- odor ErrlchlungsnrbOKon an ntlgomolnen Teilen dos Hausog oder zur Behebung ernsior Schadan dos Hauses oder in anderen Wohn- oder Gaschnllarauman notwendig, zweckmäßig und dom Mieter zumutbar isl. □nuloih?, Voi nchlungen oder Gardle, die zum Zwack der Überprüfung, Reinigung, Wartung oder Roparatur zugänglich sein müssen wie Kamlnlu ron, Wassarabsperthaline, Gas- oder Stromzähler, Wärmemengeralo, Heizkorpar, Vor- und Enisorgungsleilungen etc sind vom Mieter zugänglich zu halten bzw. im Bodarlslnll auf seine Kosten zugänglich zu mnchon.ß. Beabsichligle Arbeiten am Mielgegenstand hat der Mielertem Vermieter schriiilich unter detaillierter Angjabo von Art und Umlang sowie unter Benennung des in Aussicht genommenen bolugton Geworben oibendcn so rochkeilig vorher anzuzoigeir.daß der Vermieler die Interosson bezüglich dos Hauses und dessen übriger Bewohnor wahrnehmon knnn. Soweit kein gesetzlicher Anspruch des Mieters aul Vornnhmc von Arbeiten boslohl.dür ton diose Arbeiten nurmitZuslimmung des Vermieters durchigeführtwerdon. Hinsichilichder invesi honen vorzichtol der Mieter auf alle i iber § 10 MRG hinmisonhonden Ansprüche.7. In ulten Fillen hat der Mieter aul eigene Vernnlwoi lung für die ruchi zeitige Beschallung der orlordor Uchen bohöidhchen Genehmigun gen und sonstigen Unterlagen (z. B Kaminbolund) zu sorgen. Die Ai bollen sind unter Einhaltung der Jowells gollonden Vokchrilton von dazu befugten Gowerlrolmlbendoii durchzulühren. Elektro«, Gas- und Wasserleitungen dürten nur unter Putz vor Ingi worden.0 Der Mieter hat alle durch dio Arbeiten, Änderungen und dgl. dem Vormieter unmittelbar odor mi hol bar entstellenden Kosten (etwa auch als Folge behördlicher Auflagen) unverzüglich zu ersetzen: dazu gehört auch das dem Hausbesorger gobuhrondo außorordentliche Entgoli und eine alilnitige Entschädigung an |üno Personen, doren Rochto anläßlich dor Arboiton boeintriichl gl werden. Ebenso obliegt dem Mieter die chesimogliche Enifernung von Bauschutt etc. sowie Wiederherstellung beschädigter allgeme iner Teile des Hauses (ein-schließlich Maleroi) aul solno Kosten.
9. Nicht In § 1 angeführte Liegenschnlislaile können nur durch gesonderie schrilthche Vereinbarung Gegensland dos Mietvarirages werden.
tO.Dio Tierhaltung ist ohne gesondorte sehr Illicho Vereinbarung der Veriragsslalle unzulässig.

§ 5 (Verbot dor Untervermietung)
Dio ganzlicho oder teilweise Umm Vermietung oder sonstige Uba rlassung des Besler dsubjekies an Drille ist - solerg 1 1 MRG mcl ils a idr ■ res Vorsicht - mehl gestartet.

§ 6 (Weitere Vereinbarungen)
Bei Vertragsunterfertigung hat der Mieter eine Kaution in der Hohe von öS 6.000,- (in Worten: Schilling sechstausend) zu übergeben. Diese geht in das Eigentum des Vermieters über und ist dem Mieter bei Beendigung des Mietverhältnises wieder auszufolgen. Der Vermieter ist berechtigt, aus dieser Kaution alle Forderungen aus dem Mietverhaltnis abzudecken, ohne daß damit die Verpflichtung des Mieters getilgt ist. Dieser bleibt vielmehr verpflichtet, die Kaution auf die ursprüngliche Höhe zu ergänzen.

Der Mieter erhalt für den gemieteten Zeitraum ein Weitergaberecht.
§ 7 (Formigebote)

1. Solange dem Vormieter nicht eine andere Zustelladresse zur Kenninis gebracht wird. or folg an Zuslollungon aller Art an die Adresse dm Miolabjektes mit der Wirkung, daß sie dem Mieler als zugekommei» gelten.2, Allfällige vor Abschluß dieses Vertrages geholfene schriftliche oder mündliche Vera nbarungon varlic ren 1 ei VurlragsabschiuO hre Gul ligkeit; eine Abänderung dieses Vertrages kann nur schriftlich erfolgen.3. Darüber hinaus nimmt dor Mieter zur Kennin g, duß neben dem Vermioter und seinem Bevöllmäcim jton nur deren lellondo An,e i lilo berechligl sind, dem Mioler zusätzliche Rechio omzuräumen und Verpflichtungen zu erlassen.
§ 8 (Kosten)

Die dam Vermieter oder seinem Bevollmächtigten im Zusammenhang mit dem Abschluß des Mioiverirages erwachsenden Aufwendungen sowie die Kostender Er chtungund Vergebuhrung dieses Mietvertrages und aller im Rahmen des dadurch begrundetenMietverhaltnisses gelrollenen Vereinbarungen trngt - soweit zulässig - dor Mieter. Für Zwecke der Gobuhronbemessung wird IcstgesioiH Der sui don Miei-gegensland enjiallando Mietzins einschließlich Betriebskosten, ölfenlllchen Abgaben. Umsatzsteuer ote. betrag! für das Jahr

s 20.916,72
Verstehender Vertrag (omscl HßOl ch der einen Vertragsbest ndie- bildenden Hauso'onung/Iiwonlari s:o laut Beiblatt) wurde vor Unle l-rt jung gelesen und e orlori. bezüglich lor Vertragsbedingu igen w.mte Überunttimmung erzielt.

Wien

Beiblatt

Vctmtölar

21.03. 1995

'.’ick'i
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Vrl l?inbÄi n»9 
pie e 
sc.h dienen'

s0.
der Vorgang»«65 

Abklärung der
des Wohnungstau-

II- Mietobjekttausch

per Mieter
.  , dj,e Wohnung 

übergibt ul
21 , Kra jangasse . 19,

gegen Vorlagc einer Bestätigung, dass der Mieter

1200 Wien, Zug um Zug 

biS zur tatsächlichen

Übergabe des

Wohnung Top 7

Bes tandobjekts Kara jangasse 19, ,200 Wien, Wohnung 1, in der

in der Beatrixgä Se ¹4 b' 1030 Wien, als Übergangsquartier ge-

gen Bezahlung des aktuellen Mietzinses
. 2 i Kara jangasse 19,

für die Wohnung 21, nax a ,

1200 Wien, 

hie für die 

21.03. 1996

in der Höhe von ’ 

Mietrechte gemäß 

und den in diesem

€ 200,00 wohnen kann,

den Mietbedingungen

und der Mieter erhält 

des Mietvertrages vom

Vertrag im Punkt III. enthaltenen Mretver-

tragsonpassungen an der

1200 Wien, bestehend aus

zu
2

renovierenden - Wohnung 1 , 

Zimmern, Vorraum/Küche und

Kara jangasse
Bad/Wc mit

19 ,

ca .

68,97m- ( Ausstattungskategor ie

ca, 26 , 14m2 .

A ) , sowie einer Terrasse u n d mit

Die Wohnung 1, Kara jangasse 19, 
2013 in einem renovierten und 
des MRG, sowie gemäß der Bau­

1200 Wien, 
neuwertigen

ist bis spätestens
Zustand (Kategorie

welche einen integrierenden Bestandteil 
den Mieter zu übergeben.

und Ausstattungsbeschreibung
Vereinbarung

31. Oktober 
A im Sinne 
Beilage . / A , 
bildet) an

Dio Vermieterin hält den
Dritten aufgrund der Benütz

Mieter überdies

Wien, schad- und klagslos\
ung der Wohnung

für allfällige Forderungen von
der Beatrixgasse 1Mb, 1030

III .
Mietvertragsanpassungen

Der t 
Wien , 
a u a :

neue Geeamtmietzins
Wohnu ng

für
beträgt ab

das neue 
Übergabe

Mietobjekt, Kar'ajanga3se
6 200,00 und setzt

19r 1200
zusammen

Nettomietzins 
BK-Akonto 

yui atzsteuer 

Gösamtmietzins

€' 52,16
' € 129,66

e 18, 1 e
e 200,00

Den Vert
u n .1 n  ch t

ra9aparteien

handel t . 

Mietvertr

um 
Die

ages
Vermiet

ist bewuss 
" tRennu

®rn

’ L ' dass 

n s'zihs'
um

We9eh Verkü
verzichtet 
rzung Uber

das
Wenfall s 

die Hälfte,

Entgel t’ betrf- ,

Anf
W-h6r odJ des

Seite 2 von 5



S c~ h e e . r o c h t s n w 1 t. *3 m h> h

,.;sj o-l tbeständigkei t des Nettomiatzinses nach dem vom 
;.chon Statistischen Zentralamt monatlich verlautbartem Verbi 
L::n-y 2 " l u oder im Falle der nicht WeXterverkllndung ein an m© 

rfer.:ndor Index vereinbart. Als Ausgaü-jslricis dient die fo.

dar Übergabe der Wohnung 1 errechnete Indexzahl-,
den m

Schwankungen der Indexzahl nach oben sowie nach unten bis oinsehlie 

5 % bleiben unberücksichtigt. ist die vereinbarte 5 . ''irt-nzu

ten, hat eine genaue Bindung an den Index Platz zu greifen. Bei Über­
schreitung wird die gesamte Veränderung voll berücksichtigt. I ±ese' t<- • 

Sicherung kann durch die Vermieterin dann vorgenomnien werden, :.obald 
obige Bedingung eingetreten ist. Eine rückwirkende Geltendmachung ist 

unzulässig.

Der Anteil an den Betriebskosten .und laufenden öffentlichen Abgaben sowie 

den Kosten für die Betreuung von Grünanlagen gemäß §§ 21ff MRG beträgt 

3,13 % .

Die übrigen Bestimmungen des Mietvertrages vom 21.03.1995 bleiben unver­

ändert .

IV. Pönale

Der Vermieter verpflichtet sich zur Zahlung einer nicht der richterlichen 

Mäßigung unterliegenden täglich fällig* werdenden Vertragsstrafe in Höhe von 

C 143,00 für jeden Kalendertag um den dar Übergabetermin (31. Oktober 2013) 

für das neue Mietobjekt, Karajangasse 19 , 1200 Wien, Wohnung 1, über-

schritten wird. I

Die 7ermieterin verpflichtet sich weiters zur Zahlung eines pauschalierten

nicht der richterlichen Mäßigung unterliegenden und ab 01.07.2014 fälligen

Schadenersatzes in der Höhe von C 130.000,00 für den Fall, -dass sie die

Wohnung 1, Karajangasse 19, 1200 Wien, nicht bis spätestens inklusive

30. Juni 2014 an den Mieter in dem vereinbarten Zustand übergibt.

Für den Fall, dass die Übergabe des Mietobjekts durch die ’ Vermieterin auf 

grund eines Banverzuges nicht bis zum 30. Juni 2014 möglich ist und die

Vermieterin dem Mieter diesen Umstand bis spätestens 15. Juni 2014 anzeigt, 

verlängert sich diese Frist um 3 Monate, sodass die Pönale idHv 

€ 130.000,00 erst am 01. Oktober 2014 zur Zahlung fällig wird, wenn die 

Wohnung 1, Karajangasse 19, 1200, Wien, nicht bis spätestens inklusive 

30. September 2014 an den Mieter in vereinbarten Zustand übergeben

w i rd . /
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Vi_;r,.t.to: in verpflichtet sich einmal ( 4.000,<n
.... Wohnung 21, 1200 Wien, Karajangasse 19, .tun

M el an den Mieter binnen 14 Tagen ab Vertragaab;
. werden 8* jährlich vereinbart ,•,'c : - >- - - - ■

«hluwn zu Bah.

,. v: ioterin verpflichtet sich weiters, dem Hiet binnen 
Übergabe des Mietobjekts, Wohnung 1, 1200 Wien,

:üi die Monate April 2013 bis Oktober 2013 (jn
-_.;C'\üö), an den Mieter zurück zu zahlen.

14 Tagen
1 - , d i , i f j 
Summe da

Wi e i'. , am 01.08,2013

Servet Serdar Kara jangass

D Treuhänder

& Co kg ver­
treten durch die 6547 Projektent-
wicklungs GmbH, FN 335515f, ver­
treten durch die Geschäftsführer 
Dieter Schmahel , geboren 
18.04.1967, und Mag. Benjamin 
Grünwald, geboren 29.06.1981
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DIPL.-ING. WERNER MARKUS BÖHM
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das Immobilienwesen

A-1 1 00 Wien, Ellen Key Gasse 33
TEL: +43 (0)1 588 34 95 FAX: +43 (0)1 688 34 95

E-Mail: wemer.boehm@reehLet

Gutachten
über die Ermittlung der Nutzwerte und Mindestanteile der 

wohnungseigentumstauglichen Objekte sowie der vorhandenen 
Abstellplätze für Kraftfahrzeuge

auf der Liegenschaft

EZ: 3895
Grundbuch: Brigittenau (01620)
Bezirksgericht: Leopoldstadt
GST-NR: 3223/6
GST-Ad resse: in 1200 Wien, Karajangasse 19

zum

Zwecke der Begründung 
von Wohnungseigentum

im Sinne des § 9 Abs. 1 des Wohnungseigentumsgesetzes - WEG 2002 - idF 
der Wohnrechtsnovelle 2009 (WRN 2009) - BGBL. I Nr. 25/2009.

WierHam d6.1

\ / Immobilien
ra Q. 94,10 94. ßj

' 27 94.17 94,?C 3
— 94.60 94.70’
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20., Karajangasse 19

Allgemeine Angaben

Zweck und Gegenstand des Gutachtens
Ermittlung der Nutewerte und Mindestanteile der wohnungseigentumstauglichen Objekte 
sowie der vorhandenen Abstellplätze für Kraftfahrzeuge der Liegenschaft EZ . Grundbuch , zum Zwecke der Begründung von Wohnungseigentum im Sinne des 
Wohnungseigentumsgesetzes - WEG 2002 - idF der Wohnrechtsnovelle 2009 - BGBl. I Nr. 
25/2009.

Bewertungsstichtag
16.11.2014

Unterlagen / Grundlagen
• Das Wohnungseigentumsgesetz - WEG 2002 - idF der Wohnrechtsnovelle 2009 

(WRN 2009) - BGBL. Nr. 70/2002 idF BGBL. I Mr. 25/2009
® Grundbuchsauszug EZ Grundbuch
o Nutzflächenermittlung gern. § 7 WEG 2002 - idF der Wohnrechtsnovelle 2009 (WRN 

2009) - BGBL. Nr. 70/2002 idF BGBL. I Mr. 25/2009
a Nutzflächen sind aus Baueplänen ermittelt
• Behördlich bewilligte Baupläne mit Vidierungsvermerk
* Baubeschreibung
* Empfehlungen für Zuschläge und Abstriche bei Nutzwertgutachten nach dem WEG, 

veröffentlicht vom Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 
Sachverständigen Österreichs

* Empfehlungen aus dem Fachbuch „Nutzfläche im Wohnrecht" - Böhm, Eckharter, 
Hauswirth, Haindl, Rollwagen

Ziel dieses Gutachtens ist die Ermittlung der Nutzwerte und Mindestanteile an den 
wohnungseigentumstauglichen Objekten und den Abstellplätzen für Kraftfahrzeuge der 
gegenständlichen Liegenschaft zum Zwecke der Begründung von Wohnungseigentum.

Wohnungseigentum ist das dingliche, ausschließliche Verfügungs- und Nutzungsrecht an 
bestimmten Teilen der Liegenschaft (wohnungseigentumstauglichen Objekten sowie 
Abstellplätze für Kraftfahrzeuge), denen Selbständigkeit zukommt.

Diese liegt vor, wenn eine Benützung ohne Inanspruchnahme eines anderen 
Wohnungseigentumsobjektes möglich ist, und eine bauliche Abtrennung gegenüber anderen 
Objekten vorhanden ist. Mit derartigen selbständigen Einheiten können auch andere Teile 
der Liegenschaft als Zubehör im Wohnungseigentum stehen. An Teilen der Liegenschaft, die 
der allgemeinen Benützung dienen, kann Wohnungseigentum nicht begründet werden.

Gemäß § 8 (1) WEG 2002 idF WRN 2009 ist der Nutzwert einer Einheit in einer ganzen Zahl 
auszudrücken, wobei Teilbeträge unter 0,5 abgerundet und ab 0,5 aufgerundet werden. Die 
Berechnung erfolgt aus der Nutzfläche und aus Zuschlägen oder Abstrichen für Umstände, 
die nach der Verkehrsauffassung den Wert des Wohnungseigentumsobjektes erhöhen oder 
vermindern, wie etwa dessen Zweckbestimmung, Stockwerkslage, Lage innerhalb eines 
Stockwerks oder dessen Ausstattung mit offenen Baikonen, Terrassen und Zubehörobjekten 
im Sinne des § 2 Abs. 3 WEG 2002 idF WRN 2009.

Auch Zuschläge für die Ausstattung mit Zubehörobjekten im Sinne des § 2 Abs. 3 sowie mit 
offenen Baikonen und Terrassen sind in einer ganzen Zahl auszudrücken; es gilt die
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20., Karajangasse 19

Rundungsbestimmung des Abs. 1 erster Satz. Der Zuschlag ist jedoch mindestens mit der 
Zahl Eins anzusetzen (§ 8 Abs. 2, Satz 1 WEG 2002 idF WRN 2009).

Sonstige werterhöhende oder wertvermindernde Unterschiede, die insgesamt nur einen 
Zuschlag oder Abstrich von nicht mehr als 2 vH rechtfertigen würden, sind zu 
vernachlässigen (§ 8 Abs. 2 WEG 2002 idF WRN 2009).

Gemäß § 8 (3) WEG 2002 idF WRN 2009 darf der Nutzwert eines Abstellplatzes für ein 
Kraftfahrzeug dessen Nutzfläche - außer zur Berücksichtigung von Zubehörobjekten -
rechnerisch nicht übersteigen. Bei seiner Berechnung ist neben den in Abs. 1 genannten 
Umständen auch zu berücksichtigen, ob der Abstellplatz in einem Gebäude oder im Freien 
liegt, letztere nfalls ob er überdacht ist.

Der Mindestanteil, der zum Erwerb des Wohnungseigentums erforderlich ist, entspricht dem 
Verhältnis des Nutzwertes der einzelnen Einheit zum Nutzwert aller Einheiten und wird in 
einem diesbezüglichen Bruch ausgedrückt.

Der Regelnutzwert von 1,00 / m² wurde im vorliegenden Objekt mit Rücksicht auf die Lage 
und Art seiner Beschaffenheit für die im 1. Obergeschoss befindliche Wohnung mit Vorraum, 
Zimmer, Küche, Bad, WC, hofseitig gelegen angesetzt.

Bei Bestimmung der weiteren Nutzwerte wurde auf die Lage, den Ausbaugrad, 
Zweckbestimmung etc. der weiteren selbständigen Räumlichkeiten innerhalb der 
Liegenschaft Rücksicht genommen und daher die Unterschiede zur vorher genannten 
Wohnung im Verhältnis zum Regelnutzwert mit den entsprechenden Zuschlägen und 
Abstrichen (siehe Nutzwertberechnung) vorgenommen.

Die Nutzwerte wurden nach den Erfahrungen und mit Rücksicht auf die Zweckbestimmung 
der Räumlichkeiten als angemessen bestimmt.

Die Hausallgemeinteile werden den Beständen nicht als Zubehör zugerechnet und bleiben 
Allgemeinflächen ohne Begründung von Wohnungseigentum (Garage im Erdgeschoß und 
Fitnessraum im Keller).

Behördliche Genehmigungen
Bestandsplan samt Fertigstellungsanzeige vom 2.4.2014
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Gutachten

Nutzflächenaufstellung

Wohnhaus

Top 1 mit GT,TE,KA
Bezeichnung
Räume

Lage Fläche ma

Wohnung
Zuschläge

Souterrain 69,64 69,64

Terrasse
Zubehör

Souterrain 9,18 9,18

Einlagerungsraum 1 KG 4,00
Garten 1 Souterrain 16,15 20,15
Nutzfläche 69,64

Top 2 mit GT,TE,KA 
Bezeichnung Lage Fläche m2
Räume
Wohnung Souterrain 69,59 69,59
Zuschläge
Terrasse
Zubehör

Souterrain 9,18 9,18

Einlagerungsraum 2 KG 4,00
Garten 2 Souter 18,54 22,54
Nutzfläche 69,59

Top 3 mit KA 
Bezeichnung Lage Fläche m’
Räume
Wohnung Erdgeschoß 66,33 66,33
Zubehör
Einlagerungsraum 3 KG 4,00 4,00
Nutzfläche 66,33

Top 4 mit KA
Bezeichnung
Räume

Lage Fläche mÄ

Wohnung
Zubehör

Mezzanin 47,56 47,56

Einlagerungsraum 4 KG 3,06 3,06
Nutzfläche 47,56

Top 5 mit L0, KA 
Bezeichnung Lage Fläche ma
Räume
Wohnung Mezzanin 52,52
Loggia
Zubehör

Mezzanin 3,79 56,31

Einlagerungsraum 5 KG 3,06 3,06
Nutzfläche 56,31
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Top 6 mit KA
Bezeichnung
Räume

Lage Fläche m²

Wohnung
Zubehör

Mezzanin 46,56 48,58

Einlagerungsraum 6
Nutzfläche

Top 7 mit KA

KG 3,40 3,40
46,56

Bezeichnung
Räume

Lage Fläche m²

Wohnung
Zubehör

1 . Stock 74,82 74,82

Einlagerungsraum 7
Nutzfläche

Top 8 mit KA

KG 3,40 3,40
74,82

Bezeichnung
Räume

Lage Fläche m2

Wohnung
Zubehör

1 . Stock 74,09 74,09

Einlagerungsraum 8 
Nutzfläche

Top 9 mit KA

KG 4.03 4,03
74,09

Bezeichnung
Räume

Lage Fläche m2

Wohnung
Zubehör

1 , Stock 48,06 48,03

Einlagerungsraum 9
Nutzfläche

Top 10 mit LO,KA

KG 4,03 4,03
48,06

Bezeichnung
Räume 
Wohnung

Lage

1 . Stock

Fläche

52,66

m2

Loggia
Zubehör

1 . Stock 3.79 56,45

Einlagerungsraum 10
Nutzfläche

Top 11 mit KA

KG 3,10 3,10
56,45

Bezeichnung
Räume

Lage Fläche m²

Wohnung
Zubehör

1. Stock 46,76 46,76

Einlagerungsraum 1 1
Nutzfläche

Top 12 mit KA

KG 3,10 3,10
46,76

Bezeichnung
Räume

Lage Fläche m3

Wohnung
Zubehör

2. Stock 75,24 75,24

Einlagerungsraum 12
Nutzfläche

KG 3,10 3,10
75,24
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Top 13 mit KA
Bezeichnung
Räume

Lage Fläche m=

Wohnung 2. Stock 74.18 74,18
Zubehör
Einlagerungsraum 13 KG 3/0 3,10
Nutzfläche 74,18

Top 14 mit KA
Bezeichnung
Räume

Lage Fläche ms

Wohnung 2. stock 48,73 48,73
Zubehör
Einlagerungsraum 14 KG 3,10 3,10
Nutzfläche 48,73

Top 15 mit LO,KA
Bezeichnung
Räume

Lage Fläche m2

Wohnung 2. Stock 53,32
Loggia 2. Stock 3,82 57,14
Zubehör
Einlagerungsraum 15 KG 3,28 3,28
Nutzfläche 57,14

Top 16 mit KA
Bezeichnung
Räume

Lage Fläche m2

Wohnung 2. Stock 47,54 47,54
Zubehör
Einlagerungsraum 16 KG 3,28 3,28
Nutzfläche 47,54

Top 17 mit KA
Bezeichnung
Räume

Lage Fläche m*

Wohnung 3, Stock 76,58 76,58
Zubehör
Einlagerungsraum 17 KG 3,06 3,05
Nutzfläche 76,58

Top 18 mit KA
Bezeichnung
Räume

Lage Fläche m2

Wohnung 3. Stock 75,40 75,40
Zubehör
Einlagerungsraum 18 KG 3,06 3,06
Nutzfläche 75,40
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Top 19 mit TE,KA
Bezeichnung Lage Fläche m*
Räume
Wohnungsanteil 3. Stock 50,10
Wohnungsanteil 
Zuschläge

Dachgeschoß 64,00 114,10

Terrasse
Zubehör

Dachgeschoß 14,02 14,02

Einlagerungsraum 19 KG 4,17 4,17
Nutzfläche 114,10

Top 20 mit LO,KA
Bezeichnung
Räume

Lage Fläche mz

Wohnung 3, Stock 57,98
Loggia
Zubehör

3. Stock 3.74 61,72

Einlagerungsraum 20 KG 3,51 3,51
Nutzfläche 61,72

Top 21 mitTE,TE,KA
Bezeichnung Lage Fläche m2
Räume
Wohnungsanteil 3. Stock 48,70
Wohnungsanteil Dachgeschoß 61,30
Wohnungsanteil
Zuschläge

Dachterr, 3,10 113,10

Terrasse Dachgeschoß 14,20
Terrasse
Zubehör

Dachterr 17,70 31,90

Einlagerungsraum 21 KG 5,64 5,64
Nutzfläche 113,10

Top 22 mit KA
Bezeichnung
Räume

Lage Fläche m*

Wohnung
Zubehör

4. Stock 76,33 76,33

Einlagerungsraum 22 KG 3,52 3,52
Nutzfläche 76,33

Top 23 mit KA
Bezeichnung 
Räume

Lage Fläche m2

Wohnung
Zubehör

4. Stock 75,38 75,38

Einlagerungsraum 23 KG 3,54 3,54
Nutzfläche 75,38
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Top 24 mitTE,TE,TE,KA
Bezeichnung Lage Fläche ma
Räume
Wohnungsanteil 1. Dachgeschoß 66,24
Wohnungsanteil 
Zuschläge

2, Dachgeschoß 21.82 88,06

Terrasse 1. Dachgeschoß 9,33
Terrasse 2-Dachgeschoß 16,11
Terrasse
Zubehör

2.Dachgeschoß 18,05 43,49

Einlagerungsraum 24 KG 3,66 3,66
Nutzfläche 88,06

Top 25 mit TE,TE,TE,KA
Bezeichnung Lage Fläche m’
Räume
Wohnungsanteil 1. Dachgeschoß 72,00
Wohnungsanteil
Zuschläge

2. Dachgeschoß 24,80 96.80

Terrasse 1. Dachgeschoß 9,40
Terrasse 2. Dachgeschoß 16,00
Terrasse
Zubehör

2. Dachgeschoß 4,70 30,10

Einlagerungsraum 25 KG 3,66 3,66
Nutzfläche 96,80
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Ermittlung der Nutzwerte / m2

Wohnhaus

Top 1 mit GT,TE,KA
Art: Wohnung

Regelnutzwert Souterrain:
Für Lage im Souterrain 
(erdgeschoßähnlich) 
Für WC in Dusche
Nutzwert pro ma

Bezeichnung Lage

1,0000
-10,00%

■2,50%
0,8750

Bewertung Nutzwert / m2
Räume
Wohnung

Zuschläge
Terrasse

Souterrain

Souterrain 25,00 % vom NW/m*

0,875

0,219
Zubehör
Einlagerungsraum 1 KG 0,20 je m2 0,200
Garten 1 Souterrain 0,10 je ma 0,100

Top 2 mit GT,TE,KA
Art: Wohnung

Regel nutzwert Souterrain:
Für Lage im Souterrain 
(erdgeschoßähnlich) 
Für WC in Dusche
Nutzwert pro m2

Bezeichnung Lage

1,0000
-10,00%

-2,50%
0,8750

Bewertung Nutzwert / m3
Räume
Wohnung

Zuschläge
Terrasse

Souterrain

Soutorrain 25,00 % vom NW/m2

0,875

0,219
Zubehör
Einlagerungsraum 2 KG 0,20 je m2 0,200
Garten 2 Souter 0,10jem2 0,100

Top 3 mit KA
Art: Wohnung

Regelnutzwert Erdgeschoß:
Für Lage im Erdgeschoß 
Für teilwese Straßenlage 
Für WC in Dusche/Bad
Nutzwert pro m3

Bezeichnung Lage

1,0000
-10,00%

-5,00%
-2,50%
0,8250

Bewertung Nutzwert / m2
Räume
Wohnung

Zubehör
Einlagerungsraum 3

Erdgeschoß

KG 0,20 je m2

0,825

0,200
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Top 4 mit KA
Art: Wohnung

Regelnutzwert Mezzanin:
Für Kochnische
Für WC in Dusche/Bad
Nutzwert pro m2

Bezeichnung Lage
Räume
Wohnung Mezzanin
Zubehör
Einlagerungsraum 4 KG

Top 5 mit LO, KA
Art: Wohnung

Regelnutzwert Mezzanin:
Für Kochnische
Für WC in Dusche/Bad
Nutzwert pro m²

Bezeichnung
Räume

Lage

Wohnung Mezzanin
Loggia Mezzanin
Zubehör
Einlagerungsraum 5 KG

Top 6 mit KA
Art: Wohnung

Regelnutzwert Mezzanin:
Für Kochnische
Für WC in Dusche/Bad
Nutzwert pro m²

Bezeichnung
Räume

Lage

Wohnung Mezzanin
Zubehör
Einlagerungsraum 6 KG

Top 7 mit KA
Art: Wohnung

Regel nutzwert 1. Stock:
Für teilweise Straßenlage
Für Gangküche
Nutzwert pro m²

Bezeichnung Lage
Räume
Wohnung 1 . Stock
Zubehör
Einlagerungsraum 7 KG

1,0000
-2,50%
-2,50%
0,9500

Bewertung Nutzwert / ma

0,950

0,20 je ma 0,200

1,0000
-2,50%
-2,50%
0,9500

Bewertung Nutzwert / m2

0,950
50,00 % vom NW/m2 0,475

0,20 je m2 0,200

1,0000
-2,50%
-2,50%
0,9500

Bewertung Nutzwert / m2

0,950

0,20 je m’ 0,200

1,0000
-5,00%
-2,50%
0,9250

Bewertung Nutzwert / ma

0,925

0,20jem2 0,200
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Top 8 mit KA
Art: Wohnung

Regelnutzwert 1. Stock:
Für teilweise Straßenlage
Für Gangküche
Nutzwert pro ma

Bezeichnung
Räume
Wohnung

Zubehör
Einlagerungsraum 8

Lage

1 . Stock

KG

1,0000
-5,00%
-2,50%
0,9260

Bewertung Nutzwert / m2

0,925

0,20 je mz 0,200

top 9 mit KA
Art: Wohnung

Regelnutzwert 1. Stock:
Für Kochnische
Für WC in Dusche/Bad
Nutzwert pro m2

Bezeichnung
Räume

Lage

Wohnung 1. Stock
Zubehör
Einlagerungsraum 9 KG

Top 10 mit LO,KA
Art: Wohnung

Regel nutzwert 1. Stock:
Für Kochnische
Für WC in Dusche/Bad
Nutzwert pro m2

Bezeichnung
Räume

Lage

Wohnung 1 Stock
Loggia 1, Stock
Zubehör
Einlagerungsraum 10 KG

Top 11 mit KA
Art: Wohnung

Regelnutzwert 1. Stock:
Für Kochnische
Für WC in Dusche/Bad
Nutzwert pro m²

Bezeichnung
Räume

Lage

Wohnung 1. Stock
Zubehör
Einlagerungsraum 11 KG

1,0000
-2,50%
-2,50%
0,9500

Bewertung Nutzwert / m2

0,950

0,20 je m2 0,200

1,0000
-2,50%
-2,50%
0,9500

Bewertung Nutzwert / m²

0,950
50,00 % vom NW/m2 0,475

0,20 je m’ 0,200

1,0000
-2,50%
-2,50%
0,9500

Bewertung Nutzwert / m²

0,950

0,20 je m* 0,200
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Top 12 mitKA
Art: Wohnung

Regelnutzwert 2. Stock:
Für teilweise Straßenlage 
Für Gangküche
Nutzwert pro m²

Bezeichnung
Räume
Wohnung
Zubehör
Einlagerungsraum 12

Lage

2. Stock

KG

Top 13 mit KA
Art: Wohnung

Regelnutzwert 2. Stock:
Für teilweise Straßenlage
Für Gangküche
Nutzwert pro m²

Bezeichnung Lage
Räume
Wohnung 2. Stock
Zubehör
Einlagerungsraum 13 KG

Top 14 mit KA
Art: Wohnung

Regelnutzwert 2, Stock:
Für Kochnische
Für WC in Dusche/Bad
Nutzwert pro m2

Bezeichnung Lage
Räume
Wohnung 2. Stock
Zubehör
Einlagerungsraum 14 KG

Top 15 mit LO,KA
Art: Wohnung

Regelnutzwert 2. Stock:
Für Kochnische
Für WC in Dusche/Bad
Nutzwert pro m2

Bezeichnung Lage
Räume
Wohnung 2, Stock
Loggia 2. Stock
Zubehör
Einlagerungsraum 15 KG

1,0000
-5,00%
-2,50%
0,9250

Bewertung Nutzwert / ma

0,925

0,20 je m2 0,200

1,0000
-5,00%
-2,50%
0,9250

Bewertung Nutzwert / m2

0,925

0,20 je ma 0,200

1,0000
-2,50%
-2,50%
0,9500

Bewertung Nutzwert / m2

0,950

0,20jem’ 0,200

1,0000
-2,50%
-2,50%
0,9500

Bewertung Nutzwert / m3

0,950
50,00 % vom NW/m2 0,475

0,20jem* 0,200
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Top 16 mitKA
Art: Wohnung

Regelnutzwert 2. Stock:
Für Kochnische
Für WC in Dusche/Bad
Nutzwert pro m2

Bezeichnung
Räume
Wohnung
Zubehör
Einlagerungsraum 16

Lage

2. Stock

KG

1,0000
-2,50%
-2,50%
0,9500

Bewertung Nutzwert / m2

0,950

0,20 je m’ 0,200

Top 17 mit KA
Art: Wohnung

Regelnutzwert 3. Stock:
Für teilweise Straßenlage
Für Gangküche
Nutzwert pro m2

Bezeichnung
Räume
Wohnung
Zubehör
Einlagerungsraum 17

Top 18 mit KA
Art: Wohnung

Regelnutzwert 3. Stock:
Für teilweise Straßenlage
Für Gangküche
Nutzwert pro m2

Bezeichnung
Räume
Wohnung
Zubehör
Einlagerungsraum 18

Lage

3. Stock

KG

Lage

3. Stock

KG

BG 082 TZ 2240/2016

1,0000
-5,00%
-2,50%
0,9250

Bewertung Nutzwert / m3

0,925

0,20 je ml 0,200

1,0000
-5,00%
-2,50%
0,9250

Bewertung Nutzwert / m2

0,925

0,20 je m² 0,200
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Top 19 mit TE,KA
Art: Wohnung
Regelnutzwert 3. Stock: 1,0000
Nutzwert pro m! 1,0000
Regelnutzwert Dachgeschoß: 1,0000
Für Lage unter Flachdach -5,00%
Nutzwert pro m2 0,9500

Bezeichnung Lage Bewertung Nutzwert / m2
Räume
Wohnungsanteil 3. Stock 1,000
Wohnungsanteil Dachgeschoß 0,950
Zuschläge
Terrasse Dachgeschoß 25,00 % vom NW/m3 0,238
Zubehör
Einlagerungsraum 19 KG 0,20 je m2 0,200

Top 20 mit LO,KA
Art: Wohnung

Regelnutzwert 3. Stock: 1,0000
Für Kochnische -2,50%
Nutzwert pro m3 0,9750

Bezeichnung Lage Bewertung Nutzwert / ma
Räume
Wohnung 3. Stock 0,975
Loggia 3. Stock 50,00 % vom NW/m1 0,488
Zubehör
Einlagerungsraum 20 KG 0,20 je m2 0,200

Top 21 mitTE,TE,KA
Art: Wohnung
Regelnutzwert 3. Stock: 1,0000
Für Wohnung mit Dachterrasse 15,00%
Nutzwert pro m² 1,1500
Regelnutzwert Dachgeschoß: 1,0000
Für Lage unter Flachdach -5,00%
Für Wohnung mit Dachterrasse 15,00%
Nutzwert pro ma 1,1000

Regel nutzwert Dachterr.: 1,0000
Für Lage unter Flachdach -5,00%
Für Wohnung mit Dachterrasse 15,00%
Nutzwert pro m2 1,1000

Bezeichnung Lage Bewertung Nutzwert / ma
Räume
Wohnungsanteil 3. Stock 1,150
Wohnungsanteil Dachgeschoß 1,100
Wohnungsanteil Dachterr. 1,100
Zuschläge
Terrasse Dachgeschoß 25,00 % vom NW/m3 0,275
Terrasse Dachterr. 25,00 % vorn NW/m3 0,275
Zubehör
Einlagerungsraum 21 KG 0,20 je m³ 0,200
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Top 22mitKA
Art: Wohnung

3
Regelnutzwert 4. Stock:
Für teilweise Straßenlage 
Für Gangküche
Nutzwert pro m2

Bezeichnung Lage

1,0000
-5,00%
-2,50%
0,9250

Bewertung Nutzwert / m2

■-H
Räume
Wohnung 4. Stock 0,925

3
Zubehör
Einlagerungsraum 22 KG 0,23 je m2 0,200

3

3

3

3

Top 23 mit KA
Art: Wohnung

Regelnutzwert 4. Stock:
Für teilweise Straßenlage 
Für Gangküche
Nutzwert pro m2

Bezeichnung Lag®

1,0000
-5,00%
-2,50%
0,9260

Bewertung Nutzwert / m²

3
Räume
Wohnung 4. Stock 0,925

3
Zubehör
Einlagerungsraum 23 KG 0,20 je m2 0,200

3

3

3

3

3

Top 24 mit TE,TE,TE,KA
Art: Wohnung

Regelnutzwert 1. Dachgeschoß:
Für tw. Lage unter Flachdach
Für teilweise Straßenlage
Für Wohnung mit Dachterrasse
Nutzwert pro m²

Regelnutzwert 2.Dachgeschoß:

1,0000
-2,50%
-5,00% 
15,00%
1,0750

1,0000

3

3

Für Lage unter Flachdach
Für teilweise Straßenlage 
Für Wohnung mit Dachterrasse
Nutzwert pro m2

Bezeichnung Lage

-5,00%
-5,00%
15,00%
1,0500

Bewertung Nutzwert / ma

3

3

Räume
Wohnungsanteil 
Wohnungsanteil

Zuschläge
Terrasse

1, Dachgeschoß
2. Dachgeschoß

1. Dachgeschoß 25,00 % vom NW/m2

1,075
1,050

0,269
Torrasse 2. Dachgeschoß 25,00 % vom NW/m2 0,263
Terrasse 2. Dachgeschoß 25,00 % vom NW/m2 0,263
Zubehör
Einlagerungsraum 24 KG 0,20 je m2 0,200
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Top 25 mit TE,TE,TE,KA
Art: Wohnung

Regelnutzwert 1. Dachgeschoß: 1,0000
Für tw. Lage unter Flachdach
Für teilweise Straßenlage 
Für Wohnung mit Dachterrasse
Nutzwert pro m3

-2,50%
-5,00% 
15,00% 
1,0750

Regelnutzwert 2.Dachgeschoß: 1,0000
Für Lage unter Flachdach -5,00%
Für teilweise Straßenlage -5,00%
Für Wohnung mit Dachterrasse 15,00%
Nutzwert pro ra2 1,0500

Bezeichnung Lage Bewertung Nutzwert / mz
Räume
Wohnungsanteil 1. Dachgeschoß 1,075
Wohnungsanteil 2-Dachgoschoß 1,050
Zuschläge
Terrasse 1. Dachgeschoß 25,00 % vom NW/m’ 0,269
Terrasse 2. Dachgeschoß 25,00 % vom NW/m’ 0,263
Terrasse 2. Dachgeschoß 25,00 % vom NW/m’ 0,263
Zubehör
Einlagerungsraum 25 KG 0,20 je m2 0,200
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Nutzwertberechnung

Wohnhaus

Top mitGT,TE,KA
Bezeichnung Lage Fläche 

in m²
Nutzwert 
pro m2

Einzel­
nutzwert

Summe 
gerundet

Räume
Wohnung Souterrain 69,64 0,875 60,94

Zuschläge
Terrasse
Zubehör

Soutorrain 9,18 0,219 2,00 63

Einlagerungsraum i KG 4,00 0,200 1
Garten 1 Souterrain 16,15 0,100 2 3
Mindestanteil: 66 von 1.720 (132 von 3.440)

Top 2 mit GT,TE,KA
Bezeichnung Lage Fläche Nutzwert Einzel­ Summe

in m2 pro m² nutzwert gerundet
Räume
Wohnung Souterrain 69,59 0,875 60,89

Zuschläge
Terrasse
Zubehör

Souterrain 9,18 0,219 2,00 63

Einlagerungsraum 2 KG 4,00 0,200 1
Garten 2 Souter 18,54 0,100 2 3
Mindestanteil: 66 von 1.720 (132 von 3.440)

Top 3 mit KA 
Bezeichnung Lage Fläche Nutzwert Einzel­ Summe

in m2 pro m² nutzwert gerundet
Räume
Wohnung
Zubehör

Erdgeschoß 66,33 0,825 54,72 55

Einlagerungsraum 3 KG 4,00 0,200 1 1
Mindestanteil: 56 von 1.720 (112 von 3.440)

Top 4 mit KA 
Bezeichnung Lage Fläche Nutzwert Einzel­ Summe

in m2 pro ma nutzwert gerundet
Räume
Wohnung
Zubehör

Mezzanin 47,56 0,950 45,18 45

Einlagerungsraum 4 KG 3,06 0,200 1 1
Mindestanteil: 46 von 1.720 (92 von 3.440)

Top 5 mit LO, KA 
Bezeichnung Lage Fläche Nutzwert Einzel­ Summe

In m² pro m2 nutzwert gerundet
Räume
Wohnung Mezzanin 52,52 0,950 49,89
Loggia
Zubehör

Mezzanin 3,79 0,475 1,80 52

Einlagerungsraum 5 KG 3,06 0,200 1 1
Mindestanteil: 53 von 1.720 (106 von 3.440)
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Top 6 mit KA
Bezeichnung Lage Fläche 

in m2
Nutzwert 
pro m2

Einzel-
nutzwert

Summe 
gerundetRäume

Wohnung 
Zubehör

Mezzanin 46.56 0,950 44,23 44

Einlagerungsraum 6 KG 3,40 0,200 1 1Mindestanteil: 45 von 1.720 (90 von 3.440)

Top 7 mit KA 
Bezeichnung Lage Fläche Nutzwert Einzel­ Summe

In m2 pro m2 nutzwert gerundetRäume
Wohnung
Zubehör

l Stock 74,82 0,925 69,21 69

Einlagerungsraum 7 KG 3,40 0,200 1 1Mindestanteil: 70 von 1.720 >140 von 3.440)

Top 8 mit KA 
Bezeichnung Lage Fläche Nutzwert Einzel­ Summe

in m2 pro ma nutzwert gerundetRäume
Wohnung
Zubehör

1. Stock 74,09 0,925 68,53 69

Einlagerungsraum 8 KG 4,03 0,200 1 1Mindestanteil: 70 von 1.720 (140 von 3.440)

Top 9 mit KA 
Bezeichnung Lage Fläche Nutzwert Einzel­ Summe

in m3 pro ma nutzwert gerundetRäume
Wohnung 
Zubehör

1. Stock 48,06 0,950 45,66 46

Einlagerungsraum 9 KG 4,03 0,200 1 1Mindestanteil: 47 von 1.720 (94 von 3.440)

Top 10 mit LO,KA 
Bezeichnung Lage Fläche Nutzwert Einzel- Summe

in ma pro m2 nutzwert gerundetRäume
Wohnung 1. Stock 52,66 0,950 50,03
Loggia
Zubehör

1. Stock 3,79 0,475 1,80 52

Einlagerungsraum 10 KG 3,10 0,200 1 1Mindestanteil: 53 von 1.720 (106 von 3.440)

Top 11 mit KA 
Bezeichnung Lage Fläche Nutzwert Einzel­ Summe

In m2 pro m2 nutzwert gerundet
Räume
Wohnung
Zubehör

1. Stock 46,76 0,950 44,42 44

Einlagerungsraum 1 1 KG 3,10 0,200 1 1Mindestanteil: 45 von 1.720 (90 von 3.440)

Seite 18

BG 082 TZ 2240/2016



20., Karajangasse 19

Top 12 mit KA
Bezeichnung Lage Fläche 

in m3
Nutzwert 
pro m2

Einzei-
nutzwert

Summe 
gerundet

Räume
Wohnung 2. Stock 75.24 0,925 69,60 70
Zubehör
Einlagerungsraum 12 KG 3,10 0,200 1 1
Mindestanteil: 71 von 1.720 (142 von 3.440)

Top 13 mit KA
Bezeichnung Lage Fläche Nutzwert Einzel­ Summe

In m² pro ma nutzwert gerundet
Räume
Wohnung 2 Stock 74,18 0,925 68,62 69
Zubehör
Einlagerungsraum 13 KG 3,10 0,200 1 1
Mindestanteil: 70 von 1.720 (140 von 3.440)

Top 14 mit KA
Bezeichnung Lage Fläche Nutzwert Einzel- Summe

in m² pro m² nutzwert gerundet
Räume
Wohnung 2. Stock 48,73 0,950 46,29 4S
Zubehör
Einlagerungsraum 14 KG 3,10 0,200 1 1
Mindestanteil: 47 von 1.720 (94 von 3.440)

Top 15 mit LO,KA
Bezeichnung Lage Fläche Nutzwert Einzel- Summe

in m2 pro m2 nutzwert gerundet
Räume
Wohnung 2. Stock 53,32 0,950 50,65
Loggia 2. Stock 3,82 0,475 1,81 52
Zubehör
Einlagerungsraum 15 KG 3,28 0,200 1 '1
Mindestanteil: 53 von 1.720 (106 von 3.440)

Top 16 mit KA
Bezeichnung Lage Fläche Nutzwert Einzel­ Summe

in m² pro mz nutzwert gerundet
Räume
Wohnung 2. Stock 47,54 0,950 45,16 45
Zubehör
Einlagerungsraum 16 KG 3,28 0,200 1 1
Mindestanteil: 46 von 1.720 (92 von 3.440)

Top 17 mit KA
Bezeichnung Lage Fläche Nutzwert Einzel­ Summe

in ma pro m2 nutzwert gerundet
Räume
Wohnung 3. Stock 76,58 0,925 70,84 71
Zubehör
Einlagerungsraum 17 KG 3,06 0,200 1 1
Mindestanteil: 72 von 1.720 (144 von 3.440)
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Top 18 mit KA
Bezeichnung Lage Fläche 

in m2
Nutzwert 
pro m2

Einzel-
nutzwert

Summe 
gerundet

Räume
Wohnung 3. Stock 75,40 0,925 69,75 70
Zubehör
Einlagerungsraum 18 KG 3,06 0,200 1 1
Mindestanteil: 71 von 1.720 (142 von 3.440)

Top 19 mit TE.KA
Bezeichnung Lage Fläche Nutzwert Einzel- Summe

In m2 pro m2 nutzwert gerundet
Räume
Wohnungsanteil 3. Stock 50,10 1,000 50,10
Wohnungsantoil Dachgeschoß 64,00 0,950 60,80
Zuschläge
Terrasse Dachgeschoß 14,02 0,238 3,00 114
Zubehör
Einlagerungsraum 19 KG 4,17 0,200 1 1
Mindestanteil: 115 von 1.720 (230 von 3.440)

Top 20 mit LO.KA
Bezeichnung Lage Fläche 

in m²
Nutzwert 
pro m2

Einzel­
nutzwert

Summe 
gerundet

Räume
Wohnung 3. Stock 57,98 0,975 56,53
Loggia 3. Stock 3,74 0,488 1,83 58
Zubehör
Einlagerungsraum 20 KG 3,51 0,200 1 1
Mindestanteil: 59 vor? 1.720 (118 von 3.440)

Top 21 mit TE, TE.KA
Bezeichnung Lage Fläche Nutzwert Einzel­ Summe

In m² pro m² nutzwert gerundet
Räume
Wohnungsanteil 3. Stock 48,70 1,150 56,01
Wohnungsanteil Dachgeschoß 61,30 1,100 67,43
Wohnungsantoil Dachterr, 3,10 1,100 3,41
Zuschläge
Terrasse Dachgeschoß 14,20 0,275 4,00
Terrasse Dachtorr. 17,70 0,275 5,00 136
Zubehör
Einlagerungsraum 21 KG 5,64 0,200 1 1
Mindestanteil: 137 von 1.720 (274 von 3.440)

Top 22 mit KA
Bezeichnung Lage Fläche Nutzwert Einzel­ Summe

In m² pro m² nutzwert gerundet
Räume
Wohnung 4. Stock 76,33 0,925 70,61 71
Zubehör
Einlagerungsraum 22 KG 3,52 0,200 1 1
Mindestanteil: 72 von 1.720 (144 von 3.440)
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Top 23 mit KA 
Bezeichnung Lage Fläche 

In m3
Nutzwert 
pro m2

Einzel­
nutzwert

Summe 
gerundet

Räume
Wohnung 4. Stock 75.38 0,925 69,73 70
Zubehör
Einlagerungsraum 23 KG 3,54 0,200 1 1
Mindestanteil: 71 von 1.720 (142 von 3.440)

Top 24 mit TE,TE,TE,KA
Bezeichnung Lage Fläche Nutzwert Einzel­ Summe

in m2 pro m² nutzwert gerundet
Räume
Wohnungsanteil 1. Dachgeschoß 66,24 1,075 71,21
Wohnungsanteil 2. Dachgeschoß 21,82 1,050 22,91

Zuschläge
Terrasse 1. Dachgeschoß 9,33 0,269 3,00
Terrasse 2, Dachgeschoß 16,11 0,263 4,00
Terrasso 2. Dachgeschoß 18,05 0,263 5,00 106
Zubehör
Einlagerungsraum 24 KG 3,66 0,200 1 1
Mindestanteil: 107 von 1.720 (214 von 3.440)

Top 25 mit TE,TE,TE,KA
Bezeichnung Lage Fläche 

in ma
Nutzwert 
pro m2

Einzel- Summe 
nutzwert gerundet

Räume
Wohnungsanteil 1. Dachgeschoß 72,00 1,075 77,40
Wohnungsanteil 2.Dachgeschoß 24,80 1,050 26,04

Zuschläge
Terrasse 1. Dachgeschoß 9,40 0,269 3,00
Terrasse 2, Dachgeschoß 16,00 0,263 4,00

Terrasse 2. Dachgeschoß 4,70 0,263 1,00 111
Zubehör
Einlagerungsraum 25 KG 3,66 0,200 1 1
Mindestanteil: 112 von 1.720 (224 von 3.440)

94,1;
94,2t
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Zusammenfassung

Wohnhaus
Bezeichnung Art Lage Nutzfische Anteile Anteile x 2 %

Anteil
Top 1 mit GT, TE.KA Wohnung Souterrain 69,64 66/ 1.720 132/3.440 3,837
Top 2 mit GT.TE.KA Wohnung Souterrain 69,59 66/ 1.720 132/3.440 3,837
Top 3 mit KA Wohnung Erdgeschoß 66,33 56/ 1.720 112/3.440 3,256
Top 4 mit KA Wohnung Mezzanin 47,56 46/ 1.720 92 / 3.440 2,674
Top 5 mit LO, KA Wohnung Mezzanin 56,31 53/ 1.720 106/3.440 3,081
Top 6 mit KA Wohnung Mezzanin 46,56 45/ 1.720 90 / 3.440 2,616
Top 7 mit KA Wohnung 1 . Stock 74,82 70/ 1.720 140/3.440 4,070
Top 8 mit KA Wohnung 1 . Stock 74,09 70/ 1.720 140/3.440 4,070
Top 9 mit KA Wohnung 1 . Stock 48,06 47/ 1.720 94 / 3.440 2,733
Top 10 mit LO.KA Wohnung 1 . Stock 56,45 53/1.720 106/3.440 3,081
Top 11 mit KA Wohnung 1 . Stock 46,76 45/ 1.720 90/3.440 2,616
Top 12 mit KA Wohnung 2. Stock 75,24 71/1.720 142 / 3.440 4,128
Top 13 mit KA Wohnung 2. Stock 74,18 70/ 1.720 140/3.440 4,070
Top 14 mit KA Wohnung 2. Stock 48,73 47/1.720 94 / 3.440 2,733
Top 15 mit LO,KA Wohnung 2. Stock 57,14 53/ 1.720 106/3.440 3,081
Top 16 mit KA Wohnung 2. Stock 47,54 46 / 1 .720 92 / 3.440 2,674
Top 17 mit KA Wohnung 3. Stock 76,58 72/ 1.720 144 / 3.440 4,186
Top 18 mit KA Wohnung 3. Stock 75,40 71 / 1.720 142/3.440 4,128
Top 19 mit TE.KA Wohnung 3. Stock, 

Dachgeschoß
114,10 115/1,720 230 / 3.440 6,686

Top 20 mit LO,KA Wohnung 3. Stock 61,72 59/1.720 118/3.440 3,430
Top 21 mit TE, TE.KA Wohnung 3. Stock, 

Dachgeschoß, 
Dachterr.

113,10 137/ 1.720 274 / 3.440 7,965

Top 22 mit KA Wohnung 4. Stock 76,33 72 / 1.720 144 / 3.440 4,186
Top 23 mit KA Wohnung 4. Stock 75,38 71/1.720 142/3.440 4,128
Top 24 mit
TE.TE, TE.KA

Wohnung 1. Dachgeschoß, 
2. Dachgeschoß

88,06 107/1.720 214 / 3.440 6,221

Top 25 mit 
TE,TE, TE.KA

Wohnung 1. Dachgeschoß, 
2. Dachgeschoß

96,80 112/1.720 224 / 3.440 6,512

Summe: 1.720 / 1.720 (3.440 / 3.440)

r. jo 9.
-/7

1
«GH O ®
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20., Karajangasse 19

Gutachten
Wien, 16.11,20-14

gemäß § 6 Wohnungseigentumsgesetz - WEG 2002 - idF der Wohnrechtsnovelle 2009 
(WRN 2009) - BGBL Nr. 70/2002 idF BGBL, I Nr. 25/2009 über den Bestand an 
wohnungseigentumstauglichen Objekten und über die auf der Liegenschaft vorhandenen 
Abstellplätze für Kraftfahrzeuge.

Polit. Gemeinde: Leopoldstadt
Grundbuch: Brigittenau (01620)
Einlagezahl: 3895
Grundstück Nr.: 3223/6

Grundlagen:
wie Nutzwertgutachten

Gem. § 6 Wohnungseigentumsgesetz - WEG 2002 - idF der Wohnrechtsnovelle 2009 (WRN 
2009) - BGBL. Nr. 70/2002 idF BGBL. I Nr. 25/2009 wird hiermit aufgrund der baubehördlich 
genehmigten Pläne und Bescheide der Bestand nachstehend angeführter 
wohnungseigentumstauglicher Objekte auf der oben angeführten Liegenschaft gutachterlich 
festgestellt:

Wohnungen:

• Gesamtzahl der Wohnungen: 25

Sonstige selbständige Räumlichkeiten:

• Gesamtzahl der sonstigen selbständigen Räumlichkeiten: 0

Abstellplätze für Kraftfahrzeuge:

Im Sinne des § 6 Wohnungseigentumsgesetz - WEG 2002 - Abs. 1 Ziff. 2 idF der 
Wohnrechtsnovelle 2009 (WRN 2009) - BGBL. Nr. 70/2002 idF BGBL. I Nr. 25/2009 
befinden sich auf der Liegenschaft in Summe

0 Abstellplatz (Abstellplätze) für Kraftfahrzeuge

insgesamt: 25 wohnungseigentumstaugliche Objekte

Grundlage dieses Gutachtens bilden die baubehördlich genehmigten Pläne und Bescheide:

Bestandsplan samt Fertigstellungsanzeige vom 2.4.2014

Immobilien
o 
O
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Nr Wohnung Top Bemerkung
(W)NFL 

exkl.
Loggia

Keller Terrasse 
Balkon Loggia Garten Terrasse 

Souterrain Gesamtfläche

Werteinfluss zu 1/3 Werteinfluss zu 1/4 Werteinfluss zu 1/2 Werteinfluss zu 1/10 Werteinfluss zu 1/10 Summe Summe 
gewichtet

X Bewertungsobjekt 1 69,64 4,00 m2 16,50 m² 9,18 m² 99,32 m² 73,54 m2

1 Karajangasse 19 9 48,06 m’ 4,03 m² 52,09 m2 49,40 m2

2 Karajangasse 19 18 75,40 m² 3,06 m² 78,46 m² 76,42 m²

3 Karajangasse 15 36 + 37 WEG begr. 1993 77,00 m² 77,00 m2 77,00 m2

4 Karajangasse 1 7 3 WEG begr. 2000 53,78 m² 53,78 m2 53,78 m2

5 Karajangasse 7 27

WEG begr. 1995; 
divergierende 

Flächenangaben zw. KV 
Details und NWG-Angabe; 

hier WNFL KV-Details 
eingesetzt und Kellerfläche 

NWG (WNFL It. NWG: 30,04 
m1)

27,36 m2 10,87 m2 38,23 m2 30,98 m2

6 Streffleurgasse 7 14 WEG begr. 2008 85,38 m² 85,38 m2 85,38 m2

7 Streffleurgasse 9 2-3 WEG begr. 2015 81,84 m2 22,27 m2 104,11 m2 84,07 m2

8 Bäuerlegasse 26 8

WEG begr. 2013; 
divergierende 

Flächenangaben zw. KV-
Details und NWG-Angabe; 
hier WNFL KV-Details und 

Balkonfläche NWG 
eingesetzt (WNFL It, NWG 
42,66 m®); mit Keller ohne 

m®-Angabe, hier
Durchschnittswert 

andenommen

44,82 m2 4,00 m2 9,04 m² 57,86 m2 48,41 m²

9 Rauscherstraße 8 6 WEG begr. 2014 81,22 m2 81,22 m² 81,22 m²

10 Rauscherstraße 8 45 WEG begr. 2014; mit 2 
Terrassen 141,47 m² 7,19 m’ 101,44 m² 250,10 m2 169,23 m²

11 Rauscherstraße 8 37 WEG begr. 2014 34,44 m2 34,44 m² 34,44 m2

12 Rauscherstraße 8 17 WEG begr. 2014 30,78 m2 30,78 m2 30,78 m2

13 Karajangasse 20 31 WEG begr. 2004 57,30 m2 1,87 m² 59,17 m² 57,92 m2



Bezeichnung TZ/Jahr Kaufpreis gewichtete 
Nutzfläche EUR/m2 Steigerung EUR/m2 

harmonisiert Bemerkung
Datum

Eingabe x

Karajangasse 19, 
Top 9 738/2022 295.000,00 EUR 49,40 m² 5.971,26 EUR Faktor 1,20 7.182,19 EUR privat an privat; im selben 

Gebäude 10.01.2022 X

Karajangasse 19, 
Top 18 4029/2022 470.000,00 EUR 76,42 m² 6.150,22 EUR Faktor 1,20 7.397,45 EUR privat an privat; im selben 

Gebäude 07.07.2022 X

Karajangasse 15, 
Top 36 + 37 5537/2024 299.000,00 EUR 77,00 mJ 3.883,12 EUR Faktor 1,05 4.073,00 EUR privat an privat; 20 m sw 21.10.2024 X

Karajangasse 17, 
Top 3 2327/2025 223.500.00 EUR 53,78 m² 4.155,82 EUR Faktor 1,00 4.155,82 EUR GmbH an privat; im direkten 

Nachbargebäude 04.04.2025 X

Karajangasse 7, Top
27 5761/2024 120.000,00 EUR 30,98 m2 3.873,05 EUR Faktor 1,05 4.062,44 EUR privat an privat; 120 m sw; 

nicht bestandsfrei 12.09.2024

Streffleurgasse 7,
Top 14 4149/2024 360.000,00 EUR 85,38 m2 4.216,44 EUR Faktor 1,05 4.422,63 EUR privat an privat; 120 m w 

(Luftlinie 100 m sw) 07.08.2024 X

Streffleurgasse 9, 
Top 2-3 2402/2025 255.000,00 EUR 84,07 m2 3.033,29 EUR Faktor 1,00 3.033,29 EUR Privatstiftung an privat; 130 m 

w (Luftlinie 100 m w) 10.04.2025 X

Bäuerlegasse 26, 
Top 8 1979/2024 210.000,00 EUR 48,41 m² 4.337,65 EUR Faktor 1,05 4.549,76 EUR

GmbH an privat; 270 m nö 
(Luftlinie 70 m nö); nicht 

bestandsfrei
23.02.2024

Rauscherstraße 8, 
Top 6 6313/2024 299.000,00 EUR 81,22 m² 3.681,36 EUR Faktor 1,05 3.861,38 EUR privat an privat; 180 m nö 

(Luftlinie 100 m nö) 
privat an privat; 180 m nö 

(Luftlinie 100 m nö); Inventar 
Im Kaufpreis inbegriffen

19.12.2024 X

Rauscherstraße 8, 
Top 45 5943/2024 897.000,00 EUR 169,23 m² 5.300,58 EUR Faktor 1,05 5.559,78 EUR

(Einbauküche inklusive aller 
Großgeräte), unbekannte 
Investitionskosten, grobe 

Annahme der 
Investitionskosten wird 

getroffen und vom Kaufpreis 
privat an privat; 180 m nö 

(Luftlinie 100 m nö); Inventar

19.11.2024 X

Rauscherstraße 8, 
Top 37 3852/2024 112.000,00 EUR 34,44 m² 3.252,03 EUR Faktor 1,05 3.411,06 EUR

im Kaufpreis inbegriffen, 
unbekannte Investitionskosten, 

grobe Annahme der 
Investitionskosten wird 

getroffen und vom Kaufpreis

11.06.2024 X

Rauscherstraße 8.
Top 17 1918/2025 164.000,00 EUR 30,78 m² 5.328,14 EUR Faktor 1,00 5.328,14 EUR privat an privat; 180 m nö 

(Luftlinie 100 m nö) 
privat an privat; 90 m ö;

11.03.2025 X

Karajangasse 20, 
Top 31 3376/2024 400.000,00 EUR 57,92 m² 6.905,68 EUR Faktor 1,05 7.243,37 EUR

Dachgeschoßausbau, daher 
als andere Kategorie zu sehen, 
auch Vermietung daher besser 

als im Bereich unten

23.05.2024

Durchschnittliche EUR/m² 4.842,47 EUR
4.800,00 EUR
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